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Im Namen des Volkes 

Der Betroffene - wird wegen fahrlässiger Überschreitung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften zu einer 

Geldbuße von 80 Euro 

.s.  verurteilt. 

Der Betroffene trägt die Kosten des Verfahrens. 

Angewandte Vorschriften: §§ 41, 49 StVO, § 24 StVG, 11.3.4 BKaT 
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220 OWI — 8100 Js 1798/19 

Gründe: 

1. 

ber 33-jährige Betroffene Ist vielfach im Fahreignungsregister vorgeahndet Diese 

Eintragungen sind zum Teil tilgungsrelf, jedenfalls sind sie alle ergangen und in Rechtskraft 

erwachsen bevor mit Entscheidung 13.04.2018 dem Betroffenen die Fahrerlaubnis wieder 

erteilt wurde, im FahreignungsregIster nicht eingetragen. 

/ob\ Weiteres zu den persönlichen Verhältnissen des Betroffenen, der von der Verpflichtung zum 

Erscheinen tatsächlich nicht an der Hauptverhandlung teilgenommen hat, ist nicht bekannt. 

11. 

Am Steuer des Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen befuhr der Betroffene am 

25.06.2018 um 22:23 Uhr in Darmstadt die Hügelstraße in Richtung Kirchstraße. An der 

Messstelle Höhe Nr. 19 hielt der Betroffene eine Geschwindigkeit von zumindest 55 km/h 

ein, obwohl auf diesem Streckenabschnitt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h 

beschränkt war. Die Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit wurde letztmalig mehr als 

100 Meter vor dem Messbereich durch Zeichen 274 angeordnet. 

Die Messung erfolgt mit einem Lasermessgerät PoliScan Speed FM 1 der Firma Vitronic 

GmbH, welches am 19.04.2018 durch die hessische Eichdirektion bis zum Ablauf des Jahres 

2019 geeicht worden war (Elchschein Nr. 8-257-18 vom 24.04.2018). Das Gerät wurde 

entsprechend den Vorgaben des Herstellers durch den Zeugen vom Polizeipräsidium 

Südhessen aufgebaut und bedient, welcher auch an diesem Gerät geschult ist 

Der Betroffene hat in der Hauptverhandlung anwesend. Er machte keine Angaben zur Sache 

oder zur Person. 
Das Gericht hat sich durch einen Vergleich des Fahrerfotos (Hochglanzfoto, BI. 39 d. A.) mit 
dem Aussehen des Betroffenen in der Hauptverhandlung davon überzeugt, dass dieser der 

auf dem Foto abgebildete Fahrer ist. Auf die Fahrerfotos, BI. 39 d. A, welche In der 
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Hauptverhandlung in Augenschein genommen wurden, wird gemäß § 267 Abs. 1 Satz 3 

StPO i. V. m. § 71 Abs. 1 OWiG Bezug genommen. 

Der weitere Sachverhalt ist festgestellt aufgrund des in Augenschein genommenen und ;. 
verlesenen Messfotos nebst Ausschnittsvergrößerung, des genannten Eichscheins, der 

-Konformitätsbescheinigung, des Messprotokolls vom Vorfallstag und der eigenen Orts- und 

Sachkunde des Gerichts. 

Der Pkw des Betroffenen wurde an der Messstelle um 22:23 Uhr mit einer Geschwindigkeit 

von 58 km/h gemessen. Hiervon war eine Toleranz von 3 % abzuziehen, sodass von einer 

Geschwindigkeit von mindestens 55 km/h, mithin einer Überschreitung von 25 km/h 

auszugehen ist. 

Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Messung sind weder ersichtlich, noch wurden solche 

schriftsätzlich vorgetragen. 

Anhaltspunkte für eine Fehlmessung ergeben sich auch nicht aus der Position des 

Auswerterahmen auf dem in Augenschein genommenen Lichtbild, auf das gemäß § 267 Abs. 

1 Satz 3 StPO i. V. m. § 71 Abs. 1 OWIG Bezug genommen wird (BI. 40 der Akte). Die 

Anforderungen der Bedienungsanleitung an die Position des Auswerterahmens (sog. 

Schablone) wurden eingehalten. Die Bedienungsanleitung des Messgerätes PoliScan Speed 

sieht vor, dass das Bild zu verwerfen ist, wenn bei einer Frontmessung innerhalb der 

70•L	 Schablone (= Auswerterahmen) weder ein Vorderrad noch das Kennzeichen zumindest 

teilweise enthalten bzw. wenn Teile anderer Verkehrsteilnehmer in gleicher Fahrtrichtung auf 

derselben oder einer benachbarten Fahrspur innerhalb der Schablone zu erkennen sind oder 

wenn die Unterseite der Schablone sich nicht unterhalb der Räder befindet. Vorliegend ist 

das Kennzeichen nahezu vollständig innerhalb der Schablone zu erkennen. Ein weiteres 

Fahrzeug ist nicht innerhalb der Schablone zu erkennen. Schließlich befindet sich die 

Unterseite der Schablone auch unterhalb der Räder. 

IV. 

Der Betroffene war daher wegen der im Tenor ersichtlichen Ordnungswidrigkeit zu 

verurteilen. 

StPO i. V. m. § 71 Abs. 1 OWiG Bezug genommen.

' „aamw »tt»»»» „„ vorfiOM 1«' «•"«' ""
^onformitätsbescheinigung,
Sachkunde des Gerichts.

iia lim 99-23 Uhr mit einer GeschwindigkeitDer Pkw des Betroffenen wurde an 3 abzuziehen, sodass von einervon 58 km/h gemessen. Hiervon war eine Überschreitung von 25 km/h
Geschwindigkeit von mindestens 55 km/h, m.th.nauszugehen ist.

schriftsätzlich vorgetragen.

u nirht aus der Position des
Anhaitspunkte für eineAuswetterahmen auf dem in Augensc genommen wird (Bl. 40 der Akte). Die1 Satz 3 StPO i. V. m. § 71 Abs. 1 Auswerterahmens (sog.Anforderungen der eanleitung des Messgerätes PoiiScan Speed
Schabione) wurden eingehaiten. Die e Frontmessung innerhalb dersieht vor, dass das Biid zu verwerfen . Kennzeichen zumindestSchablone (= Auswerterahmen) weder e Fahrtrichtung aufteilweise enthalten bzw. wenn Teile ander 

oder
derselben Oder einer benachbarfenPah^^^^^^^^^ ,,,,gend ist«enn die Unterseite der Schablone - 

Ein weiteres::rollLer Schablone auch unterhaibderPäder.

w.

„ in, Tenor «slcnlUohon OMmn9~W.l9« "w, »»««» w« «or »wn 3« "verurteilen.
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V. 

Bei der Zumessung der Geldbuße ist das Gericht von der Regelbuße des Bußgeldkatalogs, 

lfd. Nr. 11.3.4 BKat ausgegangen. Da sämtliche Eintragungen im Fahreignungsregister vor 

der Wiedererteilung der Fahrerlaubnis am 13.04.2018 begangen und die diesbezüglichen 

Entscheidungen in Rechtskraft erwachsen sind, hat das Gericht den Betroffenen einen 

Betroffen ohne Eintrag im Fahreignungsregister gleichgestellt und die Regelbuße als 

Geldbuße festgesetzt. 

Vl. 

Da der Betroffene verurteilt wurde, hat er die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen 

Auslagen zu tragen (§§ 46 Abs. 1 OWiG, 465 StPO). 

Liesenfeld Beglaubigt 

Richter am Amtsgericht A itsge(cht Darmstadt 10.07.2019 

A.1%  .C.:»Pe). Urk ridsbea in er Geschäftsstelle 

creiL 

,41 
••:.&.  P4 V „."‚ 

V.

Geldbuße Ist das Gericht von der Regelbuße des Bußgeldkatalogs,:: r
derWiederertenung sind, hat das Gericht den Betroffenen einen

Eintrag inr Fahreignungsreglster gleichgestellt und die Regelbuße alsGeldbuße festgesetzt.

VI.

Auslagen zu tragen (§§ 46 Abs. 1 OWIG, 465 StPO).

111

Liesenfeld

Richter am Amtsgericht

Be( ubigt
Darmstadt, 10.07.2019

derGescl^sstelie
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-  220 Owl -  8100 .1% 1798/19 -  

In der Bullgeldseche 
• gegen 

wird Mattet 
die Rechtsbeschwerde zuzulassen. das Urteil des Amtsge-
richtes Darmstadt vom 11.06.2019 mit dem Geschäftszei-
chen 220 Owl - 8100 Js 1798/19 abzuändern und den Be-
troffenen freizusprechen. 

Gerügt wird die Verletzung materiellen und formellen Rechts. 

1.  
Wegen der Sachrüge wird zunächst auf die Gründe des angefochtenen Urteils ver-
wiesen. Geregt wird die Verletzung der §§ 261, 2671StP0 I.V.m. 71 I OWiG sowie der 
§§ 41, 49 StVO. 24 StVG, 11.3A Blcat. 

2.  
Mit seiner Verfahrenmeise versagte das Amtsgericht dem Betroffenen das rechtli- 
che Gehör. 

Der zuständige Bußgeldrichter Wirte In den schriftlichen Gründen des angefochte-
nen Urteils u.a. folgendes aus: 

„ Am Steuer des Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen antirearm befuhr der Be- 
troffene am 25.062018 um 2223 Uhr in Darmstadt die HOgeistralie in Richtung Krah- 
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lottnefc: vHnfJUsSrSmjSt
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Iii-
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In der BtfBseMsodie
gegen'

cße Rechtebesciwerde zuzulassen, dos Urteil des Amtege-richt^ Danrotadt vom 11.06uS)19 mit dem Ge^höftei®!-chen 220 OwI - 8100 Js 1798/19 abzuändern und den Be
troffenen freizusprechen.

fi ffi üte:
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Z

M
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ne Urteils u.a. folgedes aus:
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straße. An der Messstelle Höhe Nr. 19 hielt der Betroffene eine Geschwindigkeit von 
zumindest 55 km/h ein, obwohl auf diesem Streckenabschnitt die zulässige Höchst-
geschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt war. Die Beschränkung der Höchstge-
schwindigkeit wurde letztmalig mehr als 100 Meter vor dem Messbereich durch Zei-
chen 274 angeordnet. 

Die Messung erfolgt mit einem Lasermessgerät PoliScan Speed FM 1 der Firma  Vitra-
nic GmbH, welches am 19.04.2018 durch die hessische Eichdirektion bis zum Ablauf 
des Jahres 2019 geeicht worden war (Eichschein Nr. 8-257-18 vom 24.04.2018). Das 
Gerät wurde entsprechend den Vorgaben des Herstellers durch den Zeugen 
vom Polizeipräsidium Südhessen aufgebaut und bedient, welcher auch an diesem 
Gerät geschult ist.... 

Der weitere Sachverhalt ist festgestellt aufgrund des in Augenschein genommenen 
und verlesenen Messfotos nebst Ausschnittsvergrößerung, des genannten Eich-
scheins, der Konformitätsbescheinigung, des Meßprotokolis vom Vorfallstag und der 
eigenen Orts- und Sachkunde des Gerichts. 

Der PKW des Betroffenen wurde an der Messstelle um 22:23 Uhr mit einer Geschwin-
digkeit von 58 km/h gemessen. Hiervon war eine Toleranz von 3 % abzuziehen, so das 
von einer Geschwindigkeit von mindestens 55 km/h, mithin einer Überschreitung von 
25 km/h auszugehen ist. 

Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Messung sind weder ersichtlich noch wurden sol-
che schrittsäteich vorgetragen. 

Anhaltspunkte für eine Fehlmessung ergeben sich auch nicht aus der Position des 
Auswerterahmen auf den in Augenschein genommenen Lichtbild, auf das gemäß § 
267 Abs. 1 Satz 3 StPO in Verbindung mit § 71 Absatz 1 OWiG Bezug genommen wird 
(61. 40 der Akte). Die Anforderungen der Bedienungsanleitung an die Position des 
Auswerte Rahmens (sogenannte Schablone) wurden eingehalten. Die Bedienungs-
anleitung des Messgerätes PotiScan Speed sieht vor, dass das Bild zu verwerfen ist, 
wenn bei einer Frontmessung innerhalb der Schablone (= Auswerterahmen) weder 
ein Vorderrad noch das Kennzeichen zumindest teilweise enthalten bzw. wenn Teile 
anderer Verkehrsteilnehmer in gleicher Fahrtrichtung auf derselben oder einer be-
nachbarten Fahrspur innerhalb der Schablone zu erkennen sind oder wenn die Un-
terseite der Schablone sich nicht unterhalb der Räder befindet. Ein weiteres Fahr-
zeug ist nicht innerhalb der Schablone zu erkennen. Schließlich befindet sich die Un-
terseite der Schablone auch unterhalb der Räder. ... " (UA 3, 4) 

Gerade der vorletzte aus den schriftlichen Urteilsgründen zitierte Absatz stößt bei 
dem Betroffenen und seiner Verteidigung auf Verwunderung, belegt er doch die 
Verletzung des Grundrechts des Betroffenen auf Gewährung rechtlichen Gehörs. 

3. 
Die Verfahrenstatsachen dazu werden wie folgt dargelegt: 

Mit Schriftsatz vom 26.02.2019 übersandte der Verteidiger des Betroffenen dem 
Amtsgericht Darmstadt das schriftliche Sachverständigengutachten vom 30.01.2019 
nebst den dazugehörigen Anlagen. Der Verteidiger wies darauf hin, dass nach dem 
Ergebnis der sachverständigen Beurteilung von einer unzuverlässigen, jedenfalls 
aber von einer nicht überprüfbaren Messung im Sinne eines standardisierten Mess-
verfahrens ausgegangen werden könne (BI. 49 bis 80 d. A.). Das schriftliche Gut-
achten hat folgenden Inhalt: 
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1& SGhreten der Behftde vom 10.12.2018
K Schraten der BeMkds vom 2011.2018
lOSdmten der StaADsmswtl vom sail.2018

GemSft votfieQeitdeRi wM dsn Betrotenen voifleworfen, em 2S.0&2O18um 2223 IBtr to  Osrnntadt, KQseteeae QaoenOber IfiffdcMtiflO KbthetreBa ab FObbt des
ftef mO dem oieachen KemnlchBn^MHtete te ft ute KOchstesehwlR^^
btnedttb oesddceeoftor Ortschefte» von SO kmfti um 25 km/h (nach TdeimasfateO
Oberednäten zu heben.

KesQpralotoa:

• Gamtt dem vetSegenden eitespatokoO b Vedrinduig Rttl dem nach tibr gereicMen
echschetn. wuitfe zur geoenatbbachen Messuno dto MessetnrtiMuno desPoBSesi FM1 mit der SedennumtMr840907 und der SoflH»»>V)Brate 4.4.5 verarandeL
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Olaf Neide! Sachverständigengesellschaft mbH & Co. KG 

Der Messbetrieb erfolgte ohne nachtrapche Anteetung im Stativbetneb. 

Mit Inkrafttreten der 2. und 3. Neufassung dürfen laut der PTB Messgeräte der Marke 

PoliScan mit der Software-Version 1.XX seit dem 21.07.2010 nur noch mit der Software-

Version 1.5.5 geeicht werden. Bei Messgeräten mit der Software-Version 3.X.X waren 

derzeit die Versionen 3.2 4 und 3.7.4 aktuell. wobei alle bisherigen PoliScan Messgeräte 

voneinander getrennt als rein mobile Anlagen (PoliScan PoliScan M1 f M1HP oder als 

rein stationäre Anlagen (PoliScan -sr-e1 f F1HP) betrieben wurden. 

Gemäß der Baunitisterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 

Braunschweig (PTB) ist das gegenständlich verwendete Messgerät PoliScan FM1 mit der 

Gerätesoftwareversion 4.43 am 23.06.2017 unter dem Zulassungszeichen DE-17-M-PTB-

0033 zugelassen worden und darf unter der Voraussetzung der Einhaltung der Vorgaben der 

Gebrauchsanweisung des Herstellers (PoliScan FM1, Version 1.2.0 vom 22.06.2017) zur 

amtlichen Geschwindigkeitsüberwachung. zur Rotlichtüberwachung und optional zur 

Überwachung eines Durchfahrtsverbots eingesetzt werden. 

Des Messgerät kann sowohl mobil als auch statonär eingesetzt werden. 

Die nachfolgenden Abbildungei zeigen jeweils mobile Anwendungsbeispiele (Auszüge) aus 

der Gebrauchsanweisung PoliScan FM1, 

mobile Einsatzvartanten• 

Abtnleint/ Fehezetigt-htbau Abbitatmg 2: Stativbeutet 
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Der Messbetneb edolgte ohne nachtrA^Kche Arthailur^g im ^tivbetneb.

Mit InkrafUret^ der 2. und 3. Neufassung düf^ laut der PTB Messgeräte <ka MarKe

PoliSc^ mit der So^ware-Version 1.XJ( seit dem 21.07.2010 nur nocti mit der Software-

Version 1.5.5 geelc^ werden. Bei Messgeraten mK der Sottware-version 3.X.X waren

derzeit die Vertonen 3.2 A und 3.7.4 aktuell, bisherigen PoliScai Messgerate

vorreinartder gebenrrt als rein mobile Anlagen (PoiiScan PoiiScan MI ! M1HF oder als

rein statonäre Anlagen (PoiiScan """Fl l F1HP) betrieben wurden.

Gemäß der Baurmjtsterprüfbescheinigurtg d^ Physikallsch-Techniscr^en Eund^n^t

Braunschweig (PTS) ist das gegenständlich v^wendete Uessgerät PoiiScan FM1 mit des

Geräteaoftwareversii»^ 4.4.5 am 23.06.^17 untenr dam Zulassungsz»ch»n 0E-17-M-PTB-

0O33 zugelassen werden und darf unter der Vorauss^zung der Einhaltung der Vorg^n dar

Gebrauchsanweisung des Hersteiters (PoiiScan FMt. Veraon 1.2.0 vom 22.06,2017) jw

amtlichen Geschwindigkeltsüberwschung. zur RtMlicMü&erwachung und optkmei zur

Überwachung eines Ourchfahrtsvert>ots eingesetzt werdea

Das Messgerät kann sowoW mrM als aueii stabonär eingesetzt werden.

Die nachfolgerKten AijtHlduigen zeigen jaweils mobile Anw«idung!^ispiele (Auszäge) aus

dar Gebrauchsanweisung PoiiScan FM1.

AUtlMuv «.-fikliRMvWMMB AaMttir>91: StUMtwUltt
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Abblidung 3: Beriet* in rjeer lileteksbien Abbildinig Bebte k rin= entoroentent Traiiet 

Eichung Konformität: 

Zur Durchführung von amtlichen Geschwindigkeitsmessungen ist Voraussetzung, (sass das 

verwendete Messgerät gemäß eichrechtficher Bestimmungen zum Tatzeitpunkt gültig 

geeicht ist/war, 

Laut §9 Absatz 2 der Mass- und Eichverordnung (MessEV) wird bei national geregeiten 

fvtessgeräten vermutet, dass ein Konformitätsbewertungsverfahren zur Bewertung der 

Konformität eines Messgerätes geeignet ist, sofern der Hersteller das 

Konformitätsbewertungsverfahren wähit, das in einer technischen Spezifikation oder Regel 

vorgesehen ist, die der Regelermittlungsausschuss nach § 46 des Mass- und Eichgesetzes 

ermittelt hat und deren Fundstelle die Physikalisch-Technische Bundesanstalt im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht hat. 

Messgeräte, die erstmals in Betrieb genommen werden, sind demnach von einer 

autorisierten Konforrnitätsbewertungsstelle (Eicharnh mit einer Kcnformitätsbescheinigung 

uncUoder vorn Hersteller mit einer Kenformtatserklärung versehen, welches einer 

Ersteichung gleichkommt. 

Damit stehen Konforrnitätsbewertete Geschwindigkeitsmessgeräte geeichten 

Geschwindigkeitsmessgeräten gleich 

Insofern liegt die bisherige amtliche Ersteichung, in Form einer Konformitätserklärung, seit 

dem 01.01,2015 in der Verantwortung des Herstellers. 

Die entsprechende Eichgültigkaltsdauer ist gesetzmäßig auf 1 Jahr befristet und endet mit 

Ablauf des (lern Jahr der Eichung folgenden Jahres. 

Bestandteil einer Konformitätserklärung des Herstellers itral Sänne eines standardislerten 

Messverfahrens, welches zur amtlichen Geschreindigkeitsrnessung gemäß der jeweiligen 

Zulassung der PTB eingesetzt werden darf, ist laut Anlage 5 (zu §11 Absatz 2) MessEV. 
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Ul

AftMMun01- BtOttb kl tkftr K/U^tabitn AbbOduog <; Setrioft M «<na0 £nfcHvain>nr IMtw

Eichung I Konfonrrität:

Zur Durcftfühnmg von GeschyMndigk«tsme»sung6n i» Vorauss«tzung, d«8S das

verwendete Messgeret gemäß eictvechlichar Bestimmungen zum Tat^^ltpunkt gültig

geeicht istAvar,

L^t §9 Absatz 2 der Mose- und Eiehverordnung (MessEV) wird bei national gereg^Nten

Messgeraten vermuei. dass ein Kontcrmitatsbewemjngsveffahren zur Bewertung der

Kordbrmitat ^es Messgerätes geeignet ist, sofern der Hersteller das

Konformitätäbewerhingsveff^^n wählt, das in aner tachnaschen SpazifiKstion oder Regd

vorgesehen ist, die der RegeiermittlunosausschusB nach § 46 des Mess- und Eichgesetzes

ermititit hat und deren FurKfsteile die Riysikaiisch-Technische Bundesartstalt im

Bundesanzetger brennt gemacht hat

Messgeräte, «fe Mslmals in Betrieb genwnmen werden, sind demnach von einer

auterisierten Konformitatsbewertungsstele {Eichamt) mit einer Konfbrmitätsbescheinigung

undtoder vom Hersteiler mit einer KanrormrtatsBri<ianjr^ versehe, weiches emer

Ersteichung gleichkommt.

Damit stehen Konformitärsbewertete Geschwincfigkeitsmessgeräte geeichten

Geschwindi^eitsmessgersten glech,._

Insofern Gegt die bisherige amSiche Ersteichimg. in Form eii^r Krmfomvtatserklärung, seit
dem 01.01.2015 m d^ Ver^iworhing des Hersteliers.

Dfe entsprechende Scngütdgicaltsdauer ist gesetzmä&g auf 1 Jahr iwfristet und eridet mM

Ahlauf des dem Jahr dar Etcnung Wiganden Jahres.

Bestandteil einer Kor^tmitätseditärung des Herstaliers im ^ne emes standardisierten

Messverfahrerts. weiches zur amtlichen Geschwmdigk^smsssuftg gemäß dar jeweiligen
Zulassung der PTB «ngesetzt werden darf, ist laut Anlage 5 (zu § 11 Absatz 2) MessEV'.

Seite 4
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1. Nr.: — (eindeutige Kennnummer des Messgrattes) 

2. Nene und Anscreft des Herstallere oder seines Elevolinectegten 

3. Die eilelnigo Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitiltserklärung trägt der 

nachfolgend genannte Hersteller oder Eirdihrer: 
4. Gegenstand der Erkiiang (Bezeichnung des Messgerätes zwecks 

Rückwedgbarkeit, Angabe von Fotograbe möglich): 

5. Der Hersteller bineigt. dass der oben Wade ebene Gegenstand der Eddärung das 
Mass- und Schonet und die darauf gestülzten Rechtsverordnungen einhält 

8. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder normativen Dokumente die 
zugrunde getilgt wurden: 

7. Angabe der einschlägigen Regelt, technischen Spezillicaionen oder Festeatungen 
im Sinne des 548 des Mass- und Eichgesetzes, die zugrunde gelegt wurden 

idwol	 8. Angabe salziger tectedscher Regeln oder i3pezilikationen, die zugrunde gelegt 
wurdarc 

9. Soweit beteiligt Angabe der Konfonnitätsbewerlungsstele (Name, Kennnummer) und 

Angabe iftrer Mitwirkung und der von dr ausgestellten Bescheinigungen. 
10. Zusetrangebert Unterzeichnet für und im Namen von  

(Ort. Datum der Aussieäung) 

(Name, Funkann. Untersehret) 

• Die wiegenden Unterlagen enthalten für das gegenständich verwendete Messgerät mit 
der Geraterianneer 840907 eine gemäß den vorstehenden Auf agen entsprechende 
Konfondritseddäning des Herstellers vom 22.03.2018 sowie eine 

Konfamititsbeschelnigung der Hessischen Schdirektion vom 22.03.2018. 

Pst • Der vorliegende Schachein mit der Nr. 8-257-18, ausgestellt am 24.04.2018, vielat für 
das kn Masspittoldi benannte Messgerät eine am 19.04.2018 adotgte und bis zurn 
31.122018 gütige Eichung aus. 

• Im vorliegenden Messprotokoll wurde bestätigt dass die gerätespezifischen 
eierechrehen Scheruneseeet vollständig, aktuell und unbeschädigt waren. 

Wartung,- bav. Reparatumachwels: 

Vor dem Hintergrund daß im Mese-Eicitgeeetz festgelegten 531 (2) Absatz 4 (stehe 
nachstehende Abbildung) ist für den konleeten Fell zu prüfen, ob zwischen der 
erfolgten Eichung das Missgerätes am 18.04.2018 bis zum Tattag am 26.06.2018 
eichrelevente Eingriffe stattfanden. 
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1. Nr.; (elndetitiooKenmummerdes Messpifitss}

2. NcrnraundAnservmctesHerstelteraoda-sefamBevol^adtiigten

3. DtedleErogsVflrBnhMoitungfQrcfeAMMtalliins dieser Kof^rmitdtsarklönms bögt dor

nachfQlB«ncl genannt» HersteSer oder Bnftihner:

4. Gegenstand der Erklärung (Baatichnung des Messgerttes zywcks

ROekverfölgbarkeit, Angst» von Fott^isRe mfitf Ict^:

6. Oer HmitQ(terbestäfigl.d8ss der otwnbeschri^Kne Gegenstand der Erklärung das

Mess- und Bchgesetz ind de darauf gestützten Rechtayerordnungffii einhält

5. Angabe der einschlägigen harmonisiertan Normen oder nomiatlven Dokumente die

zuspunde gelsot wurden:

7. Angabe der einschläglg&i Regetn, technlsd^en Spezirikationen oder FeststeSungen
im Scnna des § 48 des htess- und Bct^asetces, die zugrunde gelegt wurden:

8. Angabe smsSger technischer Regeln oder SpezüStabonen. cSo zugrunde gelegt

wurden:

9. Soweit ttetelQs^ Angabe der KoidOmiBastiewertungsste&e (Name, Kerwnummef) und

Antobe aver Mitwirkung und der von ir susgestadten ^scheinigunQen.
10l ZusaizangpdMn: Untemidinet (üb' und Im Internen von

(Oft Datum der AussteSung)

(Name, Ftmktoit UntonsdvtfO

• aevordegandsnUntsiiagen enthalten fi tr das gagemtändBch verwendet» Mesmerät mit

der GerStsnummer 840907 etna gemäß den vorstehenden Auflagen entsprechende

KontemäStserkianfno des Iferst^rs vom 22.03J2018 sowie ekie

Konfonrititdwschelnlgung der Hesslsdien QctitfreMon vom 22.03.2018.

« Der vorlegende Etchscheln mtt der Nr. 8-2S7-18, ausgestell am 24.04.2018. w^t Or
das im Messprotaioali tranannle Mcsegerät eine am 19.04.2018 und Irls zun

31.1Z2019gQKige Eichung aus.

•  Im vorfiagenden Messprotokotl wurde bestätigt dass cBe gerätespeziflschen
dchrech^et»n Sidwungsrnittel vafist&nd^, aktuefl und unbesdiäc^ waren.

Weitungs- baw. Reparatumaehweis:

Vor dem lOnteigrund des bn Kess-Eieligesetz ft stgetegten § 31 (2) Absatz 4 (stehe
nachstehende Atäiildung) ist für dm konkreten FaO zu prüfen, ob zwischen der
erfolgten Eidwng des Messgsrltos am 19M.2(MB bis zum Tattag am 28^)8.2018
eich relevante Etegrüte stattfanden.

S^S
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Olaf ietidel Sadwerstireengesellschaft mbH &Co. KG 

Entsprechende Nachwelse bzw. Stellungnahmen waren den nach hier gendehten 
BeweismUtein nicht zu entnehmen. 

131Anfordeningen en das Verwenden von Massgeräten 
lir Wem= Immen dertesi anesetaisMeri MUMM, Odar malm Meseguate, die den iiestannsurem 
Mein geNteled =I der auf sebei•Opesdiager edesseete Radmvarordnuman eremneeben. Se nal= 
Rahm der vorpeseeded veneerenestfflomeatemsatte «cm 

• Sate II see II • 

leaSerera des luviewlerdeluse detide& isst ferVideaudersehee 
ineseeseasebeitimi pelemell merdseeds 

I 01 VW  da Smmerk vemender. bat eimereemeoess.ears 
t. CM weientikben Antesdermeen an das Meisgaras tmcisi 1 Ahmt 2 inairweart dar getarnten Zelt. In der des 

Messgerät remendat Med. und beider Zressnmanschallinne mei arsdered Geraten «Mb the. wobei zogen. 
ttet Febletgrentes nach Absatz 2 dle VertebrsfeNe Nomen timubalten st* 

2. ttle bi einet Rechterrentrainung sada 41 Itunener 3 vattummen Vombrenn Met eas Verwenden 
detenedeber Iletagerlibe MO« werdmann das Mengen dem misseaddi wist Menufeets 
Jedemied weemeeeeded Oderdaches niesreale. 

3. das eiessgetas n*bi 3? Absea 1 Mn ungeekbt verwendet nee 
4. Ilacemelsa iiber «bam Warbmben. Renemax« Mar und* Eingree Messmrit. iinecadelade 

Weher dards abditronaida voegenommembtalselmen, ibr einem Mame ran bis en drei lammen narb 
Medd& crem; 41 Mummt 6 lardiranden Eadeirist, gKimm ler likeitive. &uibeltstat WriltbeL 

AbbiNasg *amm assa dem lm. tad likhesitz Orissailj 

• insofern kann eine gültige Eichung der am Tattag verwendebm Messanlage 
anhand der derzeit vorlegenden Briweitatittel nicht narrmollzogen werden. 

Selbsttest • 

Gemäß Gebrauchsarivreisung zum Messgerät fahrt des System bei Inbetriebnahme einen 
Seibstest durch. Die Testergebnisse werden tun Display an der Rückseite der biesseinheit 
angezeigt 

Hierbei ersottetnen zunächst en der Rückseite im Display hortzattale und vertikale Strelfen. 
Im Anschluss erfolgt die Anzeige eiler zehn Ziffern. welche an jeder merk= 
Ausgebepositon eines GeschwindIgkeltswertes angezeigt werden müssen. 

Diesem Test zu rdesebeginn ist besondere Bedeutung zuzumessen. da aus der gültigen 
Gebrauchsanweisung PotScan F&11 nicht ererrit hervorgeht, ob das Messgerät bei 
Fehlethaftigkeit des Displaytests diesen selbstständig erkennt 
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Entspnchanda Naehwaiaa bzw. Steliungnahmen waren dm nach Wer gentkbten

Baweismlttetn nielit zu entnehmen.

§ 81 MSondemngen «1 des Verwenden von Messgeittm

Ul VMMom wenm «Mm «uMciiMScii Mcrsguttt om tmnls» MMimatt. «t tf «i BMUaunoagcft
ffi tm OCMtm uns maUsctoererustfiaee cibSMMii RKMmNnSnii^ cftUarKitut Se laenen it»
HUwiBamwtgwahwiaBVtweidawgrecaittgMgtncbaawgcwrriitn.

6inwiaai»luid»wwiwwwwrjwittBetatW(ttiutfimctua

|<3llltrslnNttt0tdk«««fadet,hatdetKmiiteaeaiu4eM |
t. «tM«««RHiaKaan«BntanB)9iB«n«ttfMMf9«itBa<h|fiAtn«a3«iflitenae9r9«s»mCMiZctt,ind«dn

Meiieecf t wM, imS m clw ZuMininiAKtultiuns nR «tdemi Qetlam «riSIIt «ind, imoM iBiMtt«
Mf Mterorennm nach f 9 AtHtt 2 tf » VeifceiiK(eMeier««atN «Inittli«!»« tiad,

2. Mla«hwllKlas*«wdaiiiienul)faiNlawBerSeMtMaeamVetMhrffiEBAOeartfisVenMndefl
fi SmUMiw b«w*m «wStiv «mn dn Messecfil duti wfwmdct «Ml HtHtmetfl Rr
JedwmwvtimiiwtiBwwiBeBwtBclmMawmrli)»

i. d«MniqmiBKhi3>Ae«gic«imiaow«cta<wniwdK«>a

4. lu<hi»UtB 0<>«f <ffaiy»w<rtx>tia«g.Rtp«wa»»n<Kttf sooaiagBn<daeami«<wyrit,«<McfttWtel»
><4diwdpfcli<l«tonniiUi¥g»9WcroffB«wl*it8Bifcia«a,arttoeBtotti»qrai>0BteaidrBll*0BattBwiUi
Abtaf de« MCb f 41 Mutttmer 6 bnUmmtcn GkMrbt. Bi>S(t«n> Ur fi M jBtve. «otbeNatnt

4blWi«eig&eiam»«»«te«lllie>.tHarfgcftgM«tt ff Siri 681

*  tnedbm kann eine oOlttge Behwig der am Tattag venwendaten Uessaidage

anhand der dmnlt vorfiegenden BeweiSfnlttei nicht nMhyoilzogm werden.

Sefiisttest; •

Qafflia OabreMChsarm^sung zum MessgerSt führt das System bei tnbetrietoshme «inen

Seibaitest dureh. Die Teatergebr^ weiden am DlSiiiay an der ROcfcseda der UeasetnheS
angezeigt.

Hieitiei erscheinen tsattehst m der FUkitseite m Dhtplay hoiteentsto ivtd veriStaie Sbelfoa
im Anachhaa erfiaigl cBe Anzeige zehn Ziffem. welche an Jeder mbgBchen
Ausgabeposition eines Gesehwlmbgkeitswmea angezeigt werden mOssen.

Dteaem Test zu Mesabaginn tat bosondere Bedeutung zuzumessen, da aus der gOBigen
Gebrauehaanweiaui^ PoSScan FM1 nicht expüzit hervorgeht, cd> das Measgeitt bei
Fehtotiaifigkeitdes Oiaplaytesls diesen ae&statflndig erkennt
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• Im volllegenden Messprotokoll wurde der Displaytest (Metitprtifung) bestätigt. 

Zum weiteren Ablauf des Selbsttestes vor Messbeginn wird In der Gebrauchsanweisung 
ausgeführt 
.Bei den folgenden Selbsttests erschetnt in FaRe des Scheiterns eine Ferdenneldung ma 
Fettlercude auf der Anzeige. Notieren Sie den Fehlercode und führen Sie das System dem 
Service zu. Nacheinander werden der Softaarebist, der Selbstest für den LIDAR und die 
Kamen» durchgefütut. Abschließend werden die Subnetzmaske und die IP-Adresse des 
Gerätes jeweils zusammen mit dem Systemnamen (bestehend aus PS. und 
Gerlitesertennummen angezeigt. Sobald das Display die Schaltfitiche MENU zeigt, ist der 
Selbsttest abgeschlossen." 
Au: wenn der Selbsttest in den Enzetprüfungen erfolgreich durchgeführt werden konnte. 

olee endein das System die Aktivierung das Messbetriebs über die Bedieneinheit: 

Ideseplatzbeclegungetc 

Laut Gebrauchsanweisung Pokert FM1 — Stand 22.06.2017 sind Messungen in 
Kurven mit einem Radbus von mindestens 100 m zulässig. 

Die Aufsteihdho mischen der Untedcante der Messetnheil und dem Fetubehrtniveau 
Ist auf 44- 10 cm genau zu besenonen und muss beim Staatetrieb  ratschan 0,5 m 
und 1.8 m Hegen. 

Zusah kann das Messgerät an einem Mast betrieben werden Hierbei muss 
jedoch berücksichtigt werden, dass die Aufstelihtthe mit einer Genatigkat von 
•er. 1 0 cm zwischen 1 m und 3 m zu bestimmen ist. Eine Untaustmg. weiche keinen 
weiteren Entiuss auf den Betrieb oder die Messwertbildung hat ist laut 
Gebrauchsamveisung zulässig. 

Der Messbereich des Messgerätes darf sich nicht aber den 
(tah geschwindiekeitsbeschränlden ilkeeich hinaus erstrecken. 

Hindernisse bn Erfassungsbereich des Messgerätes sind zu verrecken. 

Beim Aufstellen des Messgerätes in Parktücken ist auf ausreichend Platz zu achten. 

• Im konkreten Fall edelgte der gegenständliche Messe insetz Im Stativbetrieb. 
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•  lmvo;tiager«j9nMe88protoicoawuitfederOt^aytast(SicttlprQfung)bMtäägt

Zum weftorsn AMsuf des SdbsSestes vor Messbej^ wird En der GebTsuchsanweisuro

susosfOhrt^

.Bei den folgenden SeQsstfosts erscheW im Fa9a des Scheitems eine Feidenneklung mä

FaNarooda auf der Anzdga. Nottoen 9a den Ftidercode und fOftren Sia das Syston dem

Swvioe zu. Nacheinander werden der Softwarefost, dar Sefosttast für den UDAR und (Sa

KamefBS (foirct^clährt. Absdtfiefland werden dto Subnstzmaate und die iP-^Mresse das

Gerätes jeweils zusammen mit dem Systemnemen (bestehend aus PS- und

Gerttasarlannunmar} angezeigt SotwEd das OisfSiy (Sa SchaWUtehe MBNU zeigt, ist der

Saibsttast abgescNosaea"

J^ur wenn derSefosttest in aSen BnzdprUfungcn erfolgreich durchgefilhrt werden konnte,

^  armögScht das System die AkdvfaAmg das MassbettM» Cä»r «Sa BatSanelnheü''

Mesaptatzbatfingungen:

•  Laut Gäbrauehaanwelsung PoSScan FM1 - Stand 22.0&2017 sind l^ssuttgm in

Kurven mit einem Rarfius von mindestsna 100 mzitfässlg.

-  Dia Aufot^hdhe zuvischen der UirterKante der Messeinhsit und dem Fehrtiahrtnivesu

bt auf -«-A10 cm aanau zu bes&nmen wd musa turim StaHvfaetrteb zwischen 0.S m

und 1,8m

-  Zuattdieh kann das Massganfit an ainem betreten werdeiL Hl8ft>ei muss

jedoch berOcfcslchtigt werden, dess <Se AufoteBhöha mit eiiwr Gmauigkeit von

•>/• 10 cm zMjschen 1 m und 3 m zu besümmoi ist Bne Umhaustmg, weiche keinen

wetteren Enftuss auf den Babial) oder tSe Masswaitbiltking hat ist laut

^  Gebrauchsanweisung zulössig.

-  Dar Messbeieidi des Masagerües darf steh nicht £tt)8r doi

gesctM^igkettsbeschrOnkten Bleich Nnsus erstrecken.

-  Hindernisse bnErfassung^MTBich des Massgardtes sind zu vermädea

-  BsimAufolsSandesMessgefötestnParktQckenbteufawraElchandPtatczuactttert

«  Im konkreten Fefl erfolgte der gegenstdndlldie Messeinsatz bnStatIvbetdet».

6«
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Ohr Neidei Sadweständigangeseeschaft mbH & Co. KG 

1. Allgerneine Ausführungen zum Messverfahren: 

Poiscan dient der Geschwindigkettarnessung undoder Rottichtübenvechung bei der 
entliehen überwachung des Streßerntetkehre. Sein Ernsalz hat mbar Beachtung der 
Gebrauchsanweisung zu erfolgen. 
Bei der Konfiguratikei für die RoWchtüberwechung wird c Hattraue vor der 
Wechsellichtzelchertantaee Oberwacht Bis zu drei Fahrsemen einer Fahrtrichtung können 
überwacht werden (nur ankongnender Verkehr). 
Bei der automatisierten Überwachung werden de Verkehrsverstöße in der Rabenfolge der 
Feststatiung mit Mem» und den darin griegtlerten Faitdaten auf den Datenspeicher 

dellte 
Bei entsprechender Konfiguration misst Polfeen die Geschwindigkeit der passierenden 
Fahrzeuge. Das System Ist dabei Irr der Lage, die Gieschwincigkeit mehrerer Fatneuge auf 
vorsdliedenen Fahrstreifen zeitgleich zu überwachen. Es können tzbarscreEche 
GeschvAncegizdtagrenzwarte für Lkw und Pkw eingestellt werden. PoliScan unterscheidet 
seihstünde zwischen Fatrzeugen des enkommenden und abfitedenden Verkehrs. 
Laser-Geschwindigkettsmesegerate arbeiten nach dem Prinzip der 
GescirrAndigkeitsermedung aus Weg und Zeit nach der Formel v = e 1 t Zur 
Gescrmindigkeitsemtittlung wird die Zeit gemessen, de ein Infrarot-Laserstrahl in Form 
ebnes lasertmpubea vom Aussenden bis zum Empfengen durch Reiterdon tut einem 
beweglichen Obleld (Massobjekt) benötigt 
Die Erfassung der zu messenden Fahrzeuge basiert beim pagenstendrichen Messverfahren 
auf einem scannenden UDAR, das heißt durch einen rotierenden Messkopf 
(rolygunsiolordei). der kurze Lichempuise in gebündeltern Strahl mit einer Wnkelauflösung 
von 0.28' aussendet. Der Massstrahl tastet vetihrend der Messung einen Fahrbahnbarelch 
(bis zu drei Fahrspuren gleichzeitig), in einer Entfernung Iris zu 75m vom Mesegerfit und 
einem horizontalen Winkebnessbenaich von 45', ab. 
Das Meessystern erlaubt damit eile mehrsperrige Fahrbahnüberwachung, »bei alle im 
Melliceridor befeetNchen Fahrzeuge gleichzeitig erfasst und gemessen werden können. 
Der Strahl wird nach Reherden an einem Obleid (PKW oder LKW) vorn Ernpranger des 
LIDAR empfangen und ausgewertet. Aus der gemessenen Signaleurzeit vom Sender. zum 
reflektierenden Obeitt und zurück wird die Distanz zwischen Messkopf und angestratitem 
Objektpunkt berechnet. 
Diese Moseungentenerden mit hoher Wiederhofrate (100 Hz) durchgeführt. Ein Scan. also der 
einfache Schwenk über die Fahrbahn dauert etwa 2,5 ms und führt zu 158 ausgesandten 
Lasetimptdsen. 
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1. Allgeineina AusnUirungeii zum fi lassverMirm:

PoiScan diant der Qeschwindiskaltamessuno undAtder RMSct^Qberwaciiuna bd der

amifldw) Obaiwachwtg des Strafienvedcefas. Sein Einsatz hat unter Beaditung der
Gebrauchsanweisung zu erfolgen.

Bei der Konfiguration Or die RottlcWötKHrwachuno wird <tia HattTtnie vor der

wachaelSchtzddhenaniaoe Qtwrwacht Bis zu drei Fahrspiffen einer Fehrtrfchtur^ können

überwacht werden (nur ankommender Verkehr).

Bd der automaOsisiten Überwachung werden de VerkehrsvarstöOe in der Rethettfolga dar
Feststafiui^ mit Bfld(em) und den darin Integrierten FaBdaten auf den Datenspeich«'

abgelegt

Bei amspreehonder Kortfiguration ntisal PolScan die Gaadiwtmfigkdt der passiefenden

Ftfuzeuga. Das System ist datrei ki der Laga, die Gesctirnndiipwit mehrerar Fahrzeuge auf

verschiedenen Fahrsirdfen zeügletch zu äberwadwn. Es kömsn unterscNetEcha

GasehwftK^cdtsgrenzwerte für Ucw und Pkw ebigestaflt werden. PoSSean unterscheidet
sdbstanrSg zwischen Fehrzaugen das ankommenden und äifBeäenden Verkehrs.

Laser-GeschwindJgkeltsmessfleratB artbeften nach dem Prinzip der

Geschwindigkiitffsermittlung aus Weg und Zeit itadi der Formet v s s / i Zur

GeschwfnrSgkeBMnnittlung wird (äe Ztit gemessen, rfie ein Infrarot-Lasersbahl in Form

ektes laserfmpuises vom Aussenden bis aan Empfbr^n durch Refknckm an einem
bewegachen Objekt (MessobJekO benötigt

Dk» ErfBBsung der zu messenden Fahrzeuge basiert beim gegenstSndtchsn Meßverfahren

auf einem scanneitdso UDAR, das heiBt durch «tnen rctleranden Messkqrf

(PofygonspiayO, der kurze Uelticmpuisa in gebiMettem Strahl mit eöwr WInkeiauilösung

von 0,28* aussende Dar iMessstraW tastet wtihrand der Messung einen Fahrbahnberaich

(bis »I drei Fahrspuren i^etchzaifigK in ^ner Entfermaig £»3 zu 75m vom MessgerSt und
einem horizontalen Wiftitefanessberetch von 48*,

Das Meassystem erlaubt damit eine mehrspuilga FahibahnQberwachung, wobei aBa Im

ZleOtorrldor ii^indfichen Fahrzeuge gEekhze&Ig ertssst und gemessen werden können
Oer Strahl wird nach RefteJdon an einem Ob)8kt (PKW oder LKW) vom Empfanger des
UOAR empfisngen und ausgewertet Aus der gemassenmi ^ms^tatdlteit vom Sender, zum

reflektiefttndwi Objekt und zurück wird die CMstanz zwischen Messkopf und angestrahltem
Otbjaktpunkt berechne

C^sa Messungen werden mit hoher Wisderhotrate (100 durchgetitiuL an Scem, also der
Qinfectu» Schwank über die Fahrbahn dauert etwa 2.5 ms und fOhrt zu 158 ausgesandten
LasertmpufseiL

OM
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Oh/ Nebel Sschversieridigengesellschaft mbH &to. KG 

Die Auswerteeinheit des Systems verarbeitet die Meseergeeresse des URAR und fertigt für 
jedes zu messende Fairzeug Innerhalb des Systems ein 30- Modell und bestimmt für jedes 
Fahrzeug Im Obentrachungsbereich de durdhschnittäch gefallene Geschwindigkeit. 
Entsprechende Daten liefert der LIDAR4Viesekopf als Rohdaten für alte rücksbeidenden 
Objektpunkte tm Scenbereich. 
Zut Messweetbedung werden bei der Verarbeitung der Rohdaten des UDAR-
Messwerteufnehmers im Messrechner durch die Software zunachst die eirau 
Objektpunkte zu Objekten (Feineugen) gebündelt, um sie Fahrzeugen im 
übenvachtmgeberelch zuzurgerten. 
Die Bewegarg dieser Objekte wird denn werfet (mehrzletlähiges Trecker) tun ihm mittlere 
Geschwindgirat Im Erfassungsbereich zu enndein 
Des System prüft taut Hersteeer dabei selbststand° de Genauigkeit der Measwertbildung. 

Alb% Wird die geforderte Güte nicht enelcht, sovArd der Messwert verworfen. 

Der (MessiArbettebereich zur Eiltdung des Messergebnisses erstreckt sich Ober einen 
Eniferrerngsberelch von ca. 50 m 20 m vorn Messgerät, wobei bei ca. 20 m vor dem 
Messgerät die Messung selbst abgescheossen Ist Dies ist jedoch davon abhängig, auf 
welcher Fahrspur die MesswerIbildrig stattfand. 
So kenn auf der dritten Fahrspur die Messung schon in einer Erdemung von 24 m 
abeesdessen sein, die auf der ersten Fahrspur erst bei 11 m. 
Innerhalb des Arbeitsbereiches von ca. 50 m bis ca. 20 m vor dem Gerät muss das 
gemessene Fahrzeug über eine zueenunenhängende Strecke von 10 m ununterbrochen 
auswenbare Signete Wem, damit ein gridger Messwert zustende kommt Dabei kann dieser 
erforderliche Bereich von 10 m beliebig innerhalb des Bereiches von ca. 50 m bis ca. 20 m 
liegen. 
Oberschreitet ein Fahrzeug den eingestellten Geschwindigkeitswert. so wählt das System die 
entsprechende Karnern aua, weiche aufgrund Ihrer Brennweite eine besser auswertbare 
Abbildung erwarten tässt Die Auswertedrthelt verzeigen die FOtOMSSIOSUrig bis sich das 
gemessene Fahrzeug in einem optimalen Abstand zu einer Kamera befindet 

Insgesamt wird auf dem Bewaldete nicht die jeweilige Messsituation dokumentiert. 
Nach Abschluss bz w. ennerhalb der Messwertbildung ernsieht das jeweilig gemessene 
Fahrzeug eine zeitlich errechnete Fotopoeitlen. 

Zur Messwertzuordnung erscheint innerhalb des Beweisfates ein Auswerterahmen vor dem 
gemessenen Fahrzeug. 
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Oitf Nebfil Sichvastilndigcngasellschall inliH QlCo. KS

Die Auswertseintteit des Systems verarlieitat tfie Messaigebidsae das UDAR und fertigt für

jedes zu messende FaHnDeug Inneiftab des ̂stems eh 30- ModeO imd besänunt fOr Jedes

Fahrzeug hl OberwitthuiiQSberekih tSs durehsduitiSch gefahrene Gesdiwfmlhkeit

Eftt^Mechefide Daten Itdert der LItWt*Mes8ioopf als RoMaten für aBe räckstiahlefuten

Objefchunkte im Seanbereieh.

Zur Messwertbikfung werdoi bei der Verartwilung der Rohdsten das UDAR-

Messeertaufinehinere im Messrechnor diech die Software zunächst die einzshen

ObjakipunM» zu Objdrten (F^nnugen) gebCnddt, um sie Fahrzeugen kn

Obereochungsbareich zuzuofmwL

Die Bewegung dieser Ob^ktevMrd dann viBrtplgt(inelBziaBahigas Trackhg) tm hna mittlo«

Qesdwhdigkett im Efhsstmgsbereich zu ermitteh.

Des System prüft taut Herstefier dabei sehststSndh de Genauigk^t der MesswerfbSdur^

VVM (Be geforderte Oha nicht erreicht, so tAird dsr Messwert venwoiferi.

Der (Mess-jArtietlsbefeicti zur SUung des Messergebnisses ersCredd sich Ober einen

Endemungstieretch von ca. SO m • 20 m vom MossgortJt. wobei bei ca. 20 m vor dem

Mass^rfik <to Messung selbst abgesdhfossen ist tSei ist jedoch davon athängh, mtf

welcher Falvspur die MesswertbOdung stasfond.

So kenn auf der dritten Fahrspur de Messung schon in einer Bfäfomung von 24 m

BbgBSGhk»s«n8^(Sa«ifd6reistanFBAuq9urenBtbd11 m.

Innarhal> des Arbeitsbereäches von ca. 50 m bis ca. 20 m vor dem Gerät muss das

gemessene Fahrzeug über eine zussmmmMngende Sbecke von 10 m ununterbrochen

euswerfoare Signale Befom, damit eh gffiSgerMessweft zustande kommt Oatreikanndeser

erfortteflche Bleich von 10 m bdl^ hnertiafo des Bereiches vonca.S0robisca20m

Segen.

Übersetztet ein FsBuzeug den ehgesteflfen Geschwind'^keitswert, so wählt das System de
entsprechende Kamere aus, waleha aufgrund ihrer Srennwelte eine besser auewerlbere

Abbildung «warten tösst Die Auswefteeinheh verzögert de Fofoauslöffljng Us sich das

gemessene Fahrzeug in dnam opämalen Abstand zu eher Knnara befindet

tnsgesamt wird auf dem BewelifDto nicht die jeweißge Meeesituatkm dokumentiert

Nach Absehluss brav. Innerhalb der MesswertbOdung enaktrt das Jeweilig gemessene

Fahrzeug eine zsftiich errechnete Fotoposition.

Zur Messwertzuordnung erschelnl hnerheib des Bawaisfttos ein Auswerterahmen vor dem

gemessenen Fahrzeug.
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Olaf Wend Sadwerstandlgeogeseltschaft mbH & Co. KG 

Auewerterahmen: 

Die Zuordnungssicherheit der errechneten Ourchschnittsgeednvincligkeit zu einem 
batethronten Fehrzeug wird Asch dle Auswertatelfe (Rahmen) in der Fotodokumentation 
geradhrlaistet insofern dient dieser Auswetterahrnen der Ptausitititätsüberprüfun der im 
Nachhirwin vom Messsystem errechteten Ware tensicheich der Position und der 
Geschwindigkeit des Jeweiligen Fahrzeugs, der Rahmen dient also der nacteräglichen 
Oberprüfung des Messsystems. 
Eine nachträgichs Plausibittütedterprüfteig das ltmadigen Geschwindigkeltsweites 
hinsictrele einer eindeutigen und zweifelsfreien Zuordnung zu einem Fahrzeug, unabhängig 
von der Position des Ausweneraterters, ist jedoch nur mogle wenn die erforderlichen 
Daten in ausreichendem Malte über die gesamte Erfassungsirecke vor dem Messgerät in 
der an die originale Meesdatei angehängbs Textdatei zur Verfügung stehen: 

em%	 So müssen y1 und y2 (Koordinaten adtücher Abstand in der Textdatei dalamenten) zum 
Beginn und zum Ende der Erfassung, sowie zum Zeitpunkt der Fotoauslösung doisenentlert 
sein und sich diese geemetstschen Angaben mit den Angaben im &Imsprotokoll zum 
settlichen Abstand des Massgerätes zu einem definierten Fahrbahnrand und zu der Anzahl 
und Breiten der übetwachtan Fahrspuren in Obereinsümmung bringen lassen. 

Hinweis: 
Für den Softwarestand 145, sind diese Daten syetembecengt nicht initeriegL Für eile 
folgenden Soltenrestende kennen diese Angaben aus der Textdatei herausgelesen werden. 

UstedicherhailliMedavvertatordnungtAnnullation: 

Für eine gültige Menswertbedung müssen folgende (Neben) - Bedingungen erfüllt sein: 

Pbt - Unterbrechunean im Bewestmgsverlauf des Obiektmodells dürfen nicht länger als 
15 m sein. 

Hat der Reflektor den Bereich bis 25 m — 20 m vor dem Messgerät erreicht, muss ein 
gültiger Messwert vorlegen. 

Die gültigen Messwerte müssen innerhalb des Bereichs von ca. 50 m bis ca. 20 m 
Ober 10 m konstant sein. 

- Das überwachte Fahrzeug darf während der Betrachtung durch das System nicht 
mehr als 5 Grad schreg geführt werden. 
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Auswefttrahmen:

Die Zuofdnungssöäiöheit der errechneten C^arhschnittsoesdrhvindlgkei! zu einem

tes&nmten Fahnssug wfid durch cBa Auswartshih (Rahmen) in der Fotodoicumeidatlon

gevidttuteiatet Insofern dent dieser Auswmteralmen der PtauiMitatsübefpfQftinfl (ter im

Nachhing vom Masssystsm errechneten Werte MnsichtBch der Position tmd der

GesdswlRdl^elt des JewdOgen Pehnseuos, der Rahnwn (S«tf also der nachtrasBchen

ObenNOfting des Messsystems.

Sne nachtrSgfiche PjausfcffltatsQfawprOlüng des iewaffi^ QeschwimSgkdtsweites

MnäeMBch einer dmloitigen und zimifaisfrMen Zuordramg zu einem Fduzeug. un^hängig

von der Position des Auswertxs'shRwns. ist Jedoch nur mdgBch. wenn <Se erfOrderlchen

Daten in ausreichendem Mette Qbor die gesorde efassungstrecK» vor dem MessgerAt in

dw an die originaee Messdatsi angehän^ Textdatei zur VerfDgung stehen;

So raOssen y1 uid y2 (Koordlnatan seiSicher Abstand In der Texldstei dokum«ttiefO zum

^ginn und zum Ende dar Eifassung. s«^ zum ZeilpuiM der Fotoauäösung dcdeumentiert

sein ufHl sich diese geometrtsctt^ Angeben ntit den Angaben Im MessprotoRofl zun

seiffichsn Abstand das MasagerStes zu einem d^lolen FahrbidinFand und zu der Anzahl

und Breitander Obeiwachtmi Fahrspuren in Obereinsdmmung bringen bssan.

i-&iwete;

F& den Sodwerestand 1 J.6, stiul tfese Daten systmbecBngt nicht tiMerlegL FQr sie

fugenden Saftwarestände hAnnan äese Anipben aus derlextdatei herauagelesan vrardea

M«8»ächei1iefMi88awerta9UoitdhtfiR0//tenuBafion:

FQr eins gonige Messweitbildung müssen folgende (NUben) • BecHngungen erfCUtt sUrc

- Unterbrechungen im Bowegwigsvertauf des Objektmodeüs dürfen nicht länger als

15 m sein.

• Hat der RedUdor den Bereich bis 25 m-20 m vor dem Messgerät errslohl, mussdn

gORigef Messwert vortegen.

•  IXegCMgenMesswertemüssenimerh^des Berichsvonca.50mbisca20m

(hier 10 m konstant sein.

-  Das äbetwachte Fahrzeug darf wtttvend da- Betrachtung durch das System nicht

mehr eis 5 Grad schrBg gefütvt vueroten.
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Olaf Nektel Sachverseindigengeseeschult mbH & Co. KG 

- Die Gescheindiekelt des Überwachten Objektes darf wehrend der Ideuvrenbildung 
nicht mehr als 10 % differieren 

Gemäht Hersteller darf die Gesamtbreite etnes übenweeten Objeldes nicht größer als 
280 m sein. 

Bei der Auswertung muss der Auswertenerrien innerhatb des Bowelsbildes 
voestendig sichtbar sein, 

Der Auswerteraturren muss sich bei ener Frontmessung an der Fahrzeugfront 
befinden, wobei Innerhalb des Rahmens zumkees* teilweise ein Vorderrad hott das 
amtliche Kennzeichen des Betr ogenenfahrzeugs eneatten sein muss, 

Der Auswerterahmen muss sich bei einer Hedunessung am Heck des 
Eletrelfenenfahrzeugs befinden, wobei irmertalb des Rahmens zumindest teeweise 
ein Hinterrad bzw. das amtliche Kennzeichen des Beroffeneneterzeugs enthalten 
sein muss. 

- Die Unterseite des Auswarteraternens muss sich unterhalb der Räder befinden 

- Es dürfen sich innerhalb des Auswerteratrnens keine Teile weherer Fahrzeuge In 
gleicher Fahndetuns auf derselben oder auf urunitedbar benachbarter Fahrspur 
befinden. 

Datenspelcheruniestenalchotteit 

Alle BW-, Mass-. und Falidaten werden im Datenspeicher des Systems beweismitteigerecht 
zuserarnengetahrt und digital signiert abgelegt, Ober eine externe Eterfieneiriseit können 
diese Daten von einer autorisierten Person ausgelesen und ausgewertet werden Der durch 

fdessetnächtung verschiesseto und mit einem Wasserzeichen versehene 
Boweismfileldatersatz im Tuff-Format, besteht aus dem Schlüssel der Messreihe. einem 
Textted zum Feg einem Obersichtsbild mit Kfottenrcrectesn und einem Faiuzeusfato In der 
Frontansicht. Beim Heruntertaden der signierten Daten werden dieee zusätzlich 
verschlaseelt. 
Die vorselasseen Daten dürfen gemäß der Zulassung der PT8 nur mit Hitfe des von der 
Konfomätätsbeverbmsstelle zertifizierten Bildbetrachtungsprogranuns entschlüsselt, auf 
etegiftet und Authentizität gepreit und als Beweismittel verwendet werden. Jede 
Messeerietung hat ihren eigenen Verschlassedurigscode. 
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-  Ohl GsschwiixSgkeit da» tt bemacMwi Objekte« darf während du Masswttrtbfidung

nicM mehr als lO%<SffsrferE»i.

-  GendiaHantsIv darf cfeGesamSxeiteeinflsQbeiwKhtenOlyektasiiicMgrfifiar als

2,80m8e]n.

-  Bai der Auswertung muse der Auswerterehmen tnnarttaB) des Baweläxüdes

vdtstdnrSg sichdiar sein.

•  Der Aisweftsfahmen muss sich bei elrKR* Rontmessung an der Fahrzeugfront

beflnder», wobei irtnarti^ des Rahmens zuminelsst teBwelse ^ Vorderred bzw. das

amtfcheKennaatehen des Betrerffwwnfflhizeugswdhalten sein muss.

'  Der Auswerterahnien muss sich bei ehwr Heckmessung am Hedt des

^  Beiroffenenfahrzeugs befinden, wobei innerhaib des Rahmens zumindest teSweise
ein KMemMl bzw. das amtSehe Kermzeicften des Detroftenenfelwzeuga enthatten

seh muss.

- OaUntersefta des Auswerterahfflens muss sich unteihafl» der Räder befindea

-  Es dOrtei sich innefhaJb des Auswerterahmens te ine TeSo weäaror Fahnzsuse h

giefcher FahflrfchUing auf derseaien oder auf unmittelb»' benachbarter Fahrspur

befinden.

DatenspeldierunofDatensicherheit

ASe B8d-. Msss», und FaSdaten werden im Daten^xrichar des Systmns bewetsndtteiBerecht

zusemmengehairt und dig^ signiert abgelest Ober ̂  mdeme SerSenelnhed tö men
^  dese Daten von einer autorisierten Person ausgelesen und ausgewertet werdaa Oer durch

de MeBselnrichbmg verschfüsseSe laid mft einem Wasserzeichen versehene

Beweisnäteldatensatz im Tuff-Rirmat, besteht aus dem Schtössai der Msssreite, einem

Texttel zum FaB, einem (^Mrsichtsbld mit Kl!e>KBnnzaichen und ehern Fahneugfbto h der
Frontonsicht Beim Kenmtedadan der signtortan Daten wenden rfiese zuaätdich

verschiasseit.

Die verschiässeften Daten dürfen gemäft der Zbtassung der PTB nur m» Hafe des von der

itentbrmiUttsbewertunssstdIa zertatzlerten Büdbetractdungspiogramms erdschKhselt. auf

Internst und AuthentizttSt geprOfl imd als Bewetsrnittot verwendet werdea Jede

fe i
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Olaf Neide' 5achverständigengeselischaft mbH & Co. KG 

Die Baumusterprüfbescheinigung der PTB weist zur Auswertung der Falldaten, welche 

mit dem gegenständlich verwendeten Messgerät PoliScan FM1 - Software 4.4.5 

gewonnen wurden, die explizite Verwendung des Tuff-Viewer 3.58.5 aus. 

• Die nachfolgende Abbildung zeigt in einem Beispiel einen Beweisbildausdruck einer 

PoliScan Messung im Auswerteprogramm Tuft-Viewer 3.58 5, mit den entsprechenden 

Sicherheitssymbolen. 

WIP'-'411111111.71111011111/0111•11119111»11111K 

 

111111111MWMCIIIMI 

 

Abbildung Ilielspieibltd txn goOdTbsaen Finstre des Auseateprogramests Tuetelmar 1583 

Sofern das Beweisbild, wie in der nachfolgenden Abbildung, aus dem Tuff-Format exportiert 

und in ein anderes Bildformat (2._ B. jpg. bmp, tiff, ...) Konvertiert wird, werden die wichtigsten 

Daten zum Fall In einem oberen und einem unteren Datenfeld im Beweisbild angezeigt 
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Olaf Nädd Sachv^fständlsengeseilscha'^ mbH & Co. KG

Die Baumusteiprüfbescheinigung der PTB weist zur Auswertung der Faildaten, welch»

mit dem gegensdlndHch verwendeten Messgerdt PoliScan FH1 - Software 4.4.5

gewonnen wurden, die expliate Verwendung d« TufT-Viewer 3.5S.5 aus.

•  Die nachfolgende Atsbildisig zeigt in einem Beispiel einen Beweisbildausdruck eirter

PottScan Messung lin Ausfwerteprogramm Tutf-Viewer 3 58 S. mit den entsprechenden

SichBit>^ssymboien.

M.-M» «• e --^.6 »■
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AlxbiUmiaS;B»Uipl9li)ßslima»^inmmFtiM(if<tnAutmtafirQgn>iDms Tutt-Ww 3.ta.$

Sofern das Bewetsbild, wie in der nachfolgenden Atobiktung, aus dem Tuff-Format e)g>ortieft

und Kieirs anderes Kidformat <2. B.ipg, bmp, tlff, ...] konverü&t wrd, werden die wKhbgsten

Daten zum Fali in einem obMen und einem un^n D^nfeld im Beweistiifd artgezeägt
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Die Sicherheitssymbole sind in den konvenierten Bildern nicht mehr eingeblendet. Das 

konvertierte Beweisbild ist mithin nicht mehr in oben genannter Weise geschützt. 

in diesem Status könnte das gesamte Bild veredert werden. Eine beabsichtigte oder 

unbeabsichtigte Manipulation des konvertierten Bildmaterials kann nun nicht mehr 

ausgeschlossen werden. 

Nur als Tuff-Datei waren Fallbild und Falldaten integrai miteinander verbunden und durch 

eine Signatur. eine Verschlüsselung und ein Wasserzeichen gesichert 

• Die originale Tuff-Datei zur gegenständlichen Messung nebst Passwort und Token 

liegen den nach hier gereichten Unterlagen nicht bei. 

• In Zweifelsfällen muss jedoch zur Authentizitatsprüfung stets auf die originale 

Falldatei im Tuff-Format nebst Passwort und Token zurückgegriffen werden. 

Seite 13 
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"T^ *

MriMUn§7; BfWtrtbMjXog/^jdertteMUngbetetSrtfo^y-eTtefrfaiir^tupmjfig-f^om*t '

Die SicherheitssynTbote sind In den konvenierten Biklem nicht mehr eingeblendet. Des

konvertierte Bewaisbiid ist mithin nicht mehr in oben genannter Weise geschützt

In (iiasem Status könnte das gesamte Bild verändert werden. beabetehtigte oder

unbeabsichbgte Manipuiation des köftverlierten Büdm^^ials kanrt nun nicht

ausgescMossen weitien.

Nur als Tulf-Datei wai^n Fafibild und Fatlda!^ k^grss mitetnander vertturtden und mach

eine Signatur, eine VenchlOsseiung urtd sin Wass^eichen gesichert.

• Die origirtaie Ttjff-Datei zur gegenständlicten Messung nebst Passwort und Toicen

liegen den nach hier gereichten Unterlagen nicht bei.

•  In ZweifelsfaiM muss Jedoch zur Authentiätätsprüfung stets auf die on^nfrie

Falldstei im Tuff-Format n«t»t Passwort und Token zia'ückgegrilfen werden,

Seite 13
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2. Plausiblittitsprüfung: 

Als einzige Plussibilitlitsulserprüfungen bezüglich des esgeratendfeen Messverfahrens bei 
der Busedung skter jewettgen Messung Weben, je nach Softwarestand. den 

Auswerterahmen auf Positlan und Inhalt zu prüfen. eine beim Softwarestand 32.4, 3.7.4 und 
wie im konkreten Fall 4.4.5 angehtinge Textdatel auszuwerten und/ oder bisher nur für de 

Softwareversionen 1.5.5. 3.2.4 und 3.7.4 eine Auswertung der Smearlinien durchzu/Men 
und diese Ergebnisse mit dem Jevags dokumentierten Gesanendigkaltswert zu vergleichen, 

bzw. bei wallet nebeneinander fahrenden Faiezeunen eine entscrechande Zuordnung 

nontgeneigen und um dann nach den Vorgeben der Gebrauchsanweisung und der 
Zulassung bei Erfüllung der entsprechenden Fordenmgen eine korrekte Messung oder eine 

nicht korreicte Messung zu bestätigen. 

Die Grundlage hierfür ergibt sich einmal aus der Jeweiligen Gebrauchsanweisung selbst, den 
jeweiligen Zulassungsunterlegen der PTB (seit dem 1. Nachtrag zur 2. Neufassung der 

Anlage der innersteatachen Bauarludassung vom 21.02.2011) vom 24.07.2013 und 
nunmehr für PolK3can FM1 Sotiware 4.4.5 seit dem 23.06.2017, sowie aus der 
Slatanignahme des Herstellers Verrede - ,N treuweise Bestimmung der 

Faiszeuggeschwindigkett aus dem 1311d einer CCD-Kamera auf der Basis des Smeareffeids. 

Version 1.3. Wiesbaden, 2009k, 

Die überprüfunitundifflotdreiten, hier Sri eandfdd oder Auswertung der Textdatei, sind 
Jedoch mit Toleranzen behaftet. 
insofern bestehen bis heute keine exaiden Mögliaidatiten der Nachpitifbarkeit des im 
jeweiligen Bewaisbild dolcumerdterten Gesesdndigkettswerbess. 

2.1 Smeereffekt - eine erste liütigiichkeft der Pbausibilititteüberprüfung bei 

PeliSeen: 

Air Smear oder auch Smeareffekt bezeichnet mann bei dealen Kernaras weiße Stnien Im 
&kt da bei besondere hegen Lichtquellen im Bildbereich aufhefen. Nenn die Uchtqueffe 
eine ausmichende Geecinvincekell beste verlaufen 4310'40 Streifen in einem 
entsprechenden Winkel zur Senkrechten, bist die Lichtquelle keine ergengeschwindigkeit 
sind sie selbst senkrecht. Aufgrund dieses entear-teurkets• sind Rückschlüsse auf au 
Geschwindigkeit möglich. Die Ursache dafür Irrt du Ad der Mauswertung bei 2211 
Imme. Die zwei OblIchsten Verfahren sind Preme-nensfer• und Interfine-TmnsAut 

Sehe 14 
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2. PlausibffitiltsprOfung:

Als e^Bl^ PlausibffitaisaberprQfungen basOgfich dn sagenstincffichen Massvaffahrans bei

der Bewertung ebter jeweHgen Meesur^ btoiien, Ja nacti Sonwaiestand. doi

Ausweftarahman auf f^raibon und Inltad zu prGtfion, eine bebn Softwarestand 3.2.4,3.7.4 und

w(a Im konkreten FeB 4AS angehängte Textdatei auszuwerten und/ oder bisher nur (Qr dte

Softwarevtesiorten 1.5.5, 32.4 und 3.7.4 eiro Auswwtung dar Smeartinten durchzufOte«!

und desa Etsekmisas mh dem JeweBs doiunteititertte) GesehwtecBgkätswert zu vergieiehen,

bzw. bei oareBei nebenetnandef fa hrenden Fahnteuoen eine entaweehende Zucndnunn

vornahmen zu kflnnen. und um dam nach den Voroaben der Gobrauchsanweisuna und der

Zutesstmg bei ErfOSung der «dsprachenden Fordenir^jsn eine konreWa Messtmg oder eine

nichl korrekte Messung zu bestätigen.

Die Grundlage MertOr ergibt sich einmal aus dar Jewdflgen Gebrauchsanweisung seihst, den

Jeweiligen Zuiassurtgsuntattagen der PTB (seit dem 1. Nachtrag zur 2. Nteufasswg der

Anlag« der Irmerstaaffichan Bauotzuiassung vom 21.022011) vom 24.072013 UKl

nunmehr tOr Pel^ctm RM1 Software 4A5 seh dten 23.08.2017, sowi» aus der

StdDungnahmo des HerstaUere Vitronic - .Nähenjngswsise Besdmmung der

Fatezeuggesehw&Kigkeit aus dem 6Sd einer CCCM<afnefa auf der Basis des Smea^Effek^s.

Version t3^ Wiesbaden. 2009*.

DteÖbefprttfunosmdeOdhfcsiten, htarSmearalfieM oder Auswertung derTextdatsl.sbtd
Jedoch mit Toteranzen behaftet

tneoBem bestehen bis heute keine exakten Mdgiidiiaitan der NachprOfbarksit des im

Jeweffigen BewoisbBd drrtannenfierten OejchwIncPflKfllts weite a.

2.1 SmearalfiBkt • rsbia «rst» BOflglldtkeitder PtettailäBtatsfflMriuüluiig bei

PoiiScan:

Ais Smoßroeier auch Sm0ar^/^klb62ekdvtet man bei digäelenKamarasv/eiao Strahn im
Bßd, tSa fee/ basondars Mten IMtüfwllen /m Btldbaraich auamtan. Wömt täa Ucbttfuelfa

oft» ausreüchonda Gesehwfm^fkea besäst, vartaufan dtese Streifen !n einem

ent^Hechendon Wfnkef zur Senkmchtea Hat die Uchtcfueee kafee ßgengesOmlnSgi^
sftMf aia setbst senkrecht Aufgmnd dSsses *Sm6»r-IMr7kete* sind Räckschlösse auf cSe

Geschwindigkeii mägSch. Oa Ursache daHkr ist die Art der Bädauamtlurtg bei CC&>
Sensoren. Dfe zwei Qtächsten Vetfahten dnd tRra/na-Tfensfer* und Intoffine-Tiam^.

hl
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Bei dar erwee-Tnensferetniar legt unterhalb der Ichtektiven Ftetelltigehe noch ernmal ein 
gleich großer Bereich. der nicht belichtet wini. oft gliggsgbegigfagm der einzelnen Fixet 
werden rasch Zeile Zeile nach unten franspate( bis des BM (also de efeiddemben 
Ladungen euer einzelnen Pizeg vogständlg brr abgedachten Bereich liegt Von dort aus wird 
des B&1 dann Zeile rar zelte ausgebsen Bei den? Transport der Ladungen in den 
abgedeciden Pbtelbeteich werden alte Pbte4 die an der intensiven Lichbradle 
»man` rar eine kurze Zelt adtbelioldet. Dadurch ergibt sich der senlaechte Selch 
(entnommen aus VVIkbedia Im Februar 2011). 

Eine nachtragliche fotogrammetriedie Auswertung der Beweisbader in dem »Sinear-
Unten° erkennbar waren, konnte bisher Jedoch nicht hinreichend exakt erfolgen, weil 
die Auswertung mit einer zu hohen Toleranz behaftet ist, sodass 

oies	 Geschwindigkeitswerts anhand einer ihreserberedenung nur naherungsweise 
bestimmt werden konnten. 

Um eine neherungsweise PlausiblatetsprOfung eines Gesdavindigkelesmesswertes bei 
Pourecan-GeschnindLeseaugen eilend von Smeeilinien vornehmen zu kennen, 
muss das jeweilig. Beweisbad bestininthe Voraussetzungen erftillen. 
So mOssere arm einen Innerhalb des Bewebblides entsprechende Smearenen enthalten und 
zum anderen milseen der Fahrbahnverlauf sowie de äußeren Begrenzungen des erblichen 
Kennzeichens deutlich erkennbar sein. 
Sind diese Voraussetzungen erbat, so können die fotogrammetitschen Beramspunkte 
Innerhab des Bombbaden ermittelt und mathemeasch bestkund werden. 
Zudem Ist es erterderach. den Kameratyp der Berevelsiounere und die dame verbundenen 
gerlitespeeschen Werte (Parameter) wie z.B. Objeldivarennweite, 

Puh	 Zeaeneustesegeschwindigkeit usw. mit den Ergebnissen der zuvor im Beweisbild manuell 
bestimmten fotogrenrnetrischen Bezugspunkte ins Verhältnis zu setzen, woraus ach unter 
der Bedidesichtfeeig der mathematischen und physlkaischen Gesetzmüßigkelten ein 
Gesdevindigkeltavert bestimmen 

Aufgrund von manuellen Auswertetderanzen in der Jeveealgen Beneide% der 
totogreinnlebtsehen Bezugspunkte. die sich Im Gratibrogranen nie kautptaft vermeiden 
lassen, kannen hierbei im Ergebnis Geschnedigkelbeteveichungen von bis zu 20 Ignite 
entstehen. Auch entspricht der anhand von Smeadinien im Beweisbad manuell ermittelte 
Geschwincregkettavert einer blesseltuation zum Zeitpunkt der Fotoauslösung, weiche bei 
PotiScen-C3eschnindigkellsenessgereten nicht immer innerhalb des messwertbadencien 
Bereiches engt 

Satte IS 
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Bai dar Fmim'Tnmstör-StnJaur Bogt utOarttalb dar Itehlakäveo Pixemctto noch effuml ein

o^atoh omBerBomich. dfar/rieft/ bollditBt wM. Oo efaktrfseh&i LaAmaen der einzelnen Pixei

wofxion lasch ZaSe für ZeSa nach untm imnspa/Seri bfs das BikJ (also cSb afakiiischort

Ladungan aßerakaefnsn PtxaQ vt^lstäncl^ im ̂ ygedacktw Bamfch Hegt Van dort aus wird

das BSd dann Zeüa 62r Zaäa ausgdesea Bei dem Transport der Ladungen in den

abgedeckten Phie/bmeiBh wen/en aSe PMk da an der intensiven UctrtqueSo

»voibeffiommenr for e&w kume Zeit irßb^cMet, Detkech ergibt eMt dersenlireeMa Sftfcft

(«tbwmmefl aus WB^E)6eiia bn F^mar 2011).

Bne mchtriiiiSBlia fotogram metrische Ausweittu^ der Bewelshltder (n dem MSmes^

Ubiian" «rkeimbar waren, konnte bisher Jedoch idcM Wnrelehend exakt erfdgei^ weil

cßa Auswertung mit «dner zu hohen Toicranz behaftet ist, sodass

^  Qeschwkidtgfcaltiwcite anhand einer Smearberechmmg nur nümtingswäse
bestimmt werden konnten.

üm eile nfiiwnanosweiae PlausibEtStaprOhjng eines Gesdwrindigksjtsmsssweftds bei

PoSScan-GescImfndi^b^tsmessungen anhaiul von Smeartinien vornehmen zu können,

muss das jewefiSge BewäsbSd best'mmta Voraussetzungen aiflUbn.

So mOssen zum einen innethab das BewebbOdes entsjueohonde Sroearfinten enthaftsn und

zum anderen mQssen der Fahrbahnvertauf sowie cBa auSeren Begrenzungen des amtlichen

Kenneeichens deutEch efkeffldMr sein.

Sind diese VorausseizurTsen erflMtt, so kflnnsn <Se fotogrwnmetrfschen Bezugspunkte

innedisib des Bewelsbilttes ermittelt und mathemaösch bestimmt werden.

Zudem Ist es efforderfich, den Kameretyp der Bewefsksmera und die damit verbundenen

garätaspazffiachen Warte {Parameter) wie z.B. Cä^jektivbrenrM^,

^  Zeüeneusleseseschwindigkeit usw. mit den Ergebniasen der zuvor im Bewiti^Sd manueQ

bestimmten tetogtamroetrischen Bentgspunkte ins VaitiSttnb zu setzen, woraus sich unter

der Barficksichtigung der mathematischen und physDcaÜsdien Gesetzmößitpcelten ein

OasdmindiidwibMMnt bestimmen iösst

AufgruTKl von manuallen Auswertetoleranzen in der jeweöigen BemaSung der

fotogrammeblsehen Bezugspunkte, dls sich bn Gratikpragramm itfe kixnpiett venneiden

lassen, können hieibel bn Ergebnis Geschwfnd^ilstfiwsichungen von bis zu 20 kmA)

entstehen. Auch entspricht der anhand von Snteafinian im BeweisbBd manueO enrtittelte

Geschwtndigkeitswert einer Messstbiatimi zum ̂ itpunkt dar Fotoaudösur^, weiche bei

PoSScan-Qeachvfndigkeilsfnessgeraten nicht immer Inneth^ des messwertbSdenden

Bereiches Bogt

Settels
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• In der nach hier gereichten Kopie dee gegenstindiehen Beweisbildes sind keine 
iimeartinien abgebildet. Insofern sind derzeit die Voraueseteungen für eine 
nähefuniqwelse Smearbenrcenung im konkreten Fell nicht gegeben. 

• Anhand der odeelnalen Tüffered muss geprüft werden. ob im originalen 
Bewelebild Beben SUIUMMerten sind. 

2.2 Ausweitung einer Textdatei - eine zweite Möglichkeit der 

Plausibilitäteprüfung: 

Mit der Neuzulamme des gegenständlich verwendeten Messgerätes ist seit dem 23.06.2017 
das Auswerteprogramm Ti Anewer 3.58.5 zugelassen und bietet für den Seikremstand 
4.4.5, wie vorliegend. die Welchkelt. eine an dm Bewelsbild angefügte xml-Textdatei 

re% auszulesen. in dieser Datei sind informationen zur ersten und fetzten Mesewerterfassung, 
Ober die Messstrecke und de vergangene Messzeit sowie de Dauer und de Strecke der 
gasersten Fahrzeugerfassung hinterlegt. Aus diesen Werten kann eine Geschwindigkeit 
errechnet werden und mit der Gescimendigkett im Beweisbild verglichen werden. 
Diese Eigebrisse können jedoch negativ oder positiv um feige kmlh abweidesn. 

Zu eirer nachträglichem manuellen genauen Feraisesilitäteprüfung des 
Geschwkidieltelteratiermertes bei Polilken wären jedoch alle einzelnen Messwerte 
erforderech, welche aus dem Inhalt einer xml-Textdatel nicht nactivolleogen werden 
körnten, da diese im Eneeinen darin richt hinterlegt sind. 
Insofern ist eine genaue Ermittlung des im gegenständlichen Beendsbild 
dokumentierten Geseinvindigkeiterneswerertes nicht hüweichend exakt möglich. 

11 • Für die gegenständliche Messung kennte die Teandatel nicht ausgewertet werden. 
well derzeit das Ißewelsbild nicht im Originaldateiformat (TUFF-Datei reibet 
Pssewort und Token) vorliegt 

2.3 Messbereich: 
In der Gebrauchsanweisung PoliScan Fee — Saftware 4.4.5 — Stand 22.062017, ist der 
Messbereich mit 20 m bis 50 m angegeben. 
Zum Messbereich heißt es in der Gebraudwanweiseng PoliScan Fkel vom 22.06.2017: 
.Der Begriff .Messbereich. angegeben in Metern, wird in dieser Gebrauchserweisung 
benutzt, um den räumlichen Bereich vor dem Messgerät zu bezeichnen, in dem 
Geschwindigkeitsmesswerte erzeugt werden. 

Seite 16 
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•  In ckHT nsdi hier gemtehten Kcipi« «lee eesenetindichMi B«we]«Mldet sind Iceine

Smearfliden abgehtltfet. Irntofbni sind cfie Voraussetamgen für

mUmuHlswelM SfflftaflMittOhnung Im keitfirBten m nfeht gegeben.

• Anhand der originalen IWOatd muse geprOft werden, ob im origimten

Beweisbild Smearflnlen ausxuweften sind.

Z2 Auswertimg einer Tbxtdatel * idne zureito Mösilehkeit der

PiauslbSititsprQhing:

m der NwiailawHing des oegemiancSch vemvendeten Messgeiates ist seit dem 23.06JZ017

das Auswerteprogramtn TuR-Viewer 3J8.5 zugelassen und bietst für den Softwarestand

4.4.5. wie vorliegend, dte MOf^icblceh. eine an das Bevreisbüd angelQgm xirikTextdatei

auszulesen, in dieser DaM sind lidomtadonen zur erden und lebden MesrnreiterfassuiQ,

über die Messstrecke und die vergangene Mesezeit sowte die Dauer und die Strecke der

gesamten Fehrzeugeifassung föntsrtegt Aus dfesan Warten kann eine Geschwindigkeit

ennechnet werden und mit der GescbsMwßgkeö Im BewtfsbSd vargSchenwerdea

Diese Etgebfisse kSnnen jedoch negaäv oder posiStf um einige kmfli abwetchaa

Zu einer naehtrigtiehan manuellen genauen PteustbilttitaprOfong des

Geschwinth^Ksmeeswertee bei PoIlSeen wiren Jedoch allo dnzelnen Uesswefte

eifordeifleh, weiehe aus dem bihtüt «hier xml^Tixtdatei nicht nachvotlzogen werden

Whinen, da t^we Im Etnacrtnen dwin nfeht hlntertegl sind.

Insofbrn ist eine genaue Emrittlung des im gegensiantffichen Beweialiild

dolfumenfierlen Oeschwindigkeitsmessweftas nicht Mnrelehsnd exakt mftgich.

• FOrdte gegenshlndlohe Messung konnto die TextchMi nicht ausgewert^ werden,

wag dema dae Beweisbild nkht im Or^naMatsifonnat fniFF-Datoi ndbet

Passwoft und Token) vorO^

SLSUessberefch:

In der Gebrauchsanweisung PokScan FM1 Software 4.4.5 - Stand 22.08.2017, ist dar

Massboeich mtt20 m bis 50 m angegebea

zum Messbereich hoGt es in derGebrauchsanweisung PdScan FM1 vom 22.08.2017:

JDw Begriff .Mesaberelch". angegeben in Metern, wird in dieser Gebrauchsanweisung

benutzt, mt den rSixnItchmi Bsreid) vor dem MessgerSt zu bezelchnai, ki dmn

Geschwlnd^k^ilsmesswerte erzeug watden.

Sdtal6
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• toi towdretert Pst konnte der messwesiblidende Gereich an gegenstinachen 

hassurig nicht enstitteft ercne, do Idertitr die osletneto WUMM zur 
gegenstitridloheri Messung nebst Paanwort Leid Teil» whodedich 

3. PorterselepatfatleftleiP 

GNOM PN. 3 der Gebroucheanweisurtg sun Mesnern darf des Gerät nur von Peruarien 

bedient werden, da von kompetertern Personal (LB. WROPEC. Poireisehele) elneedasen 

werden Und. Ob Sertetangentand gensail teekrouchseneedsong adetee zu bestergem. 

• Ein erespecturelas Schittmeszertined des blerssurentworteen Maß '
Mim liegt den nach bim segele» Urmeegen bist. 

4. Auswertung dar rdeesuno beim Bedroffenederzeug: 

4.1 liessörekidcedt 

• im hiteeprobakoll tunte die Oberpaul das gesdadrdelsettiregenden 

Varkehramdcherta vor und noch der Mossun bogtet 

• Cer Andand das gasetrobeigkettsregednden Verkehreseicherts (Zeichen 27453 StVO —

SO en zur Mama wunde Im vorlegenden Messprotokoll trat mehr da WO m derer 

delemowitert 

42 Ausweitthe das Boweinbilte: 

Ast dem nachbilearoban Elauestdd (Koste) oll der Bertheramer 175 —1, in VerbIndung ruft 

dem nach hier gerelchtem Ehdeeldbesdoid, Ist die Beedlenenfeterzeug arn 251182018 ton 
22:2314 Uhr mß einet GescednealieN von 58 lugh inianneloat — itegoletroße rug. 
19—Retune ierchstrelle. foneraftseb erfasst worden. 

Ger Auswarterehmen beendet räch Ins ruchswhendem Elenebbed vor dem 

Seiroffenedebusug und Umdeckt in seiner i3nr3e ca. 3/4 der Feirreuebrod wes 

vollstand» des Kerrusichen und radweise das in Fahrlächturg firne Vordernst 
Dareber kraue Liegt de WO» Begrenzung des Aumusromohmerna Mode* der 
Radaufstareptaltts (Nee Uni,» der Vordemntee des Betrearsanfahueues. 

See*?  
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•  ta hiwihf""* m konnta ter umwwuttüdtwda Otwfch tut gigmsllndllelMti
Hassung fdett ensBteli mei6uK da MarfBr dta arisiMta 'ndfdtetd tut

3. PersondiqualiQsiaruns:
Geatt PkL 9 der GobrauetoamMisutg aon MatsgofBt darf das Gnfil nur «an PMBoaai
to dlenlvaideadiawnfa«yrttt)temPteMnal(LavnROiCRPBB^^
«orten etRd Ob Seituluasensatd oeffiaaGedrauehsanantaunsacMflBUizu bas^^

• 8n 8flla|iaehendn 8diuliinssad8lisl du itacvesBidwDrtBGhen, Herrn
Bagt den nach Mar esfdeMtn Untedage» bei

4. Auswartuitg der Messung bdmBstroRdnanfshfzstig:
4.1 HflSdHiffieiikett:

«  ttn MesepcoeeKdl ««da <Sa ObopfQ&iQ d» gnchidndskdtineMnden
Veilcehrszefchens vor ud nach der Meuimgbesba^

• Cgf Ahetand da» 6a«cft«iindigfcaa«WBrtndBn VeritdiiaaBtehB« <Zafchan 274-83 aVO-
80 km/h) xur ISeaseteliB woda tm voBagenden MasodratekoO iril ffi dff als 100 m davor

4.2 Ausamtimo das BoanlabBdea:

Aiddemoadrfo}cendanBavreftte?M(Kcp{a) tntt dar Btidnunsner 176-1, in Verttnrtogma
ihwiiiaehWiiroMateitfanftd4phfl«gdiflld.ld das BeiffBiliBnaniaasaiia am 29.092018 u«

^  2223:14 Uhr ma ob» GesdwrindIgtoH von 58 ta rd» In Darmstafl - KCö*Wraßo 009- Hnr.
19-Riehtung Kbchstr&So. MostaRsdiadasatamdari.

^  Dar AiBwertBrehmen beflntfal sieh (m lachstahenden BomlsbBd vor dem
BeCtoffiwianfahiaeua vad fl boidMkt tn aabwr BMa ca. SM der Fataaeusfrad ente
VTTfftifftTfr01*"° ifnrt te Burisi» rf a* Irl PAAfeirfuna anfai Vnrdflirari.
DarOber Knaus Gegjt «Sa utttua Bagrenaa« das AuswaitaiatimenB unMutib der

!«•
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Olaf Ne.del Sachverstandigengesellschaft mbH & Co. KG 

Afrtriidung 8: Bewaisshid (Kopie) aus der Akte (allciactsurbertung «ragte eure tkm atichvererandigen Car den MarretcQ 

In der gültigen Gebrauchsanweisung FoiScan FM1 - Version 1.2.0 - 22.06.17 mit der 

Softwareversion 4.4,6 äußert sich der Hersteller VITRONIC nicht mehr alt Große der 

Auswertehilfe (Auswerterahmen) 

• Der Auswerterahmen im Beweisbild beun Betreffenernfahrzeug erfüllt hinsichtlich der 

Position und des Inhaltes alle erforderlichen Kriterien der Gebrauchsanweisung. 

Abschließend muss an dieser Stelle noch betont werden, dass die Auswerteschablone nicht 

Im Zusammenhang mit der Messwertbildung zu sehen ist. Die Projektion der 

Auswerteschablone dient lediglich der Messwertnmeinung, d. h., dass der jeweils 

vorgeworfene Verstoß auch dem richtigen Fahrzeug (vor albern bei merveren Fahrspuren) 

zugeordnet werden kann.  

Seite 18 
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*  r ^
Hf- ^ IQJ

\-"^">3-7Äv'Sirsi

AUMunpft SBw«bfaffd^<(ip^ «n dwiticr» (BUctawkiailwis Avcft deo &idiv«racBiKCp«n Canrtan MtijrW4

In der gültigai G^rauchsvtweisung PotiScan FM1 - Verston 1 2.0 • 22.06.17 m& der

Softwareversion 4.4.S äußert steh der Hersteller VlTRONtC nicht m^r zur Gräie der

Ausv^ehitfe (Ai^erterahm^).

• Oer Auswerterahmen im Gaweisbiid beim Bs^ifenenrahrzeug erfülR hinsichti^ der

Position und des Inhaltes alle erTordertlciien Kriterist der G^auciisartweisung.

AbschließerKl muss an dieser Stefle noch betixit werden, d»s die Auswerteschablone nicht

Im Zusammenhang mit der Messwertt»ldung zu sehen ist. Die Projektion der

Auswerteschablone dient letSglich der Messwertzuordnung, d. H, dass der jeweis

vorgeworfene V^stoß auch dem richbgen Fahrzeug anem bei mehreren Fahrspuren)

zi^eordnet werden kann.

Seite 18
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Ob? Ne kiel Sachverständigengesellschaft nett & Co. I 

Eine nachträglche Plausibilblteüberprüfung das jeweiligen Gesdiverdigkeitswertes 
hinsichtlich einer eindeutigen und metrelsfrelen Zuordnung zu einem Fahrzeug, unabhängig 
von der Position des Auswerterahmens. ist jedoch rar möglich, wenn die erforderächen 
Daten in ausrechendem Maße über die gesamte Erfassungstrecke vor dem Messgerät in 
der an die °ende Messdatei angehängte Textdatei au Verfügung stehen 

So müssen y1 und y2 (Koordinaten seitlicher Abstand in der Textdatei delumenlied) zum 
Beginn und zum Ende der Erfassung, »wie zum Zeiheer» der Fotoauslösung dokumentiert 

»In und sich de» geometrischen Angaben mit den Angaben kn Messprotokoll zurn 
»lachen Abstand des Messgerätes zu einem definierten Fehrbahnrand und zu der Anzahl 

und Beeilen der überwachten Fahrspuren in Oberelnedermung bringen lassen. 

KitIWCIS: 

"IN Für den Soltwarestend 1.5.5. sind diese Daten systembedingt nicht hinterlee Für alle 
folgenden Softwarestände kennen diese Angaben aus der Textdatei herausgelesen werden. 

• im konkreten Fall lag die originale Tuff-Datei zur gegenständlichen Messung nebst 
Passwort und TO&IM nicht vor. Ebenso gehen der Abstand des Messgeräten zum 
Fahrbahnrand sowie die Anzahl der überwachten Fahrepuren und deren Breiten Im 
Bereich der Masseinrichtung aus den vorliegenden Urderiaaen nicht hervor. 

• Zum Abgtelch der Standortpuren eter zum »Itlieben Erfaseungebenelch mit der 

gegenständlichen Masssituation und dem Beweisbild sind Im konkreten Fall die 
originale Tuff-Datei zur gegenständlichen Messung (In der die xml-Texidatel 
erdhaters ist) nebst Passwort und Token sowie der Abstand des Messgerätes zum 
Fahrbahnrand, die Anzahl der überwachten Fahrspuren und die Fahrspurbreiten im 

Psf Bereich der Messeinrichtung erfordertich. 

Seite 19 
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Eine naetitrSsichs Plausibitätsfiberpriifung das jewäSgen Geschwindigkntsweitss

MnsloMIch einer eMeuBgen und zwBlWsftefan Zuonlnuno zu einem Pahizeug, unsi>hanQio

von der Positton dee Auswerteralunens. ist jedoch nur mdgßdi. vwnn die edtedetfichen

Daten bi ausreichendem Maße über tfie gesamte Er^ungstredce vor dem Messgerit in

der an dte originafe Messdatei angehSngte Textdatai zur VerfOgung stehen:

So mOssen y1 und y2 (KoorcSnaten se&ticher Abstand in der Textdatai dokumentieri} aum

Beginn und zum Ende der Erfassung, sowie zum Zeitpunkt dar Fotoausiösung dokumentiert

sein und sich rfiesa goometnschen Angaben mit den Angaben im MessprototoS zum

seiHchen Abstand rtesMessgerates zu tfnem dehnierten FaiiitMiinrand mt zu der Anzahl

und Br^tm da Ob&waehten Fahrspuren in Obeteinstlmrmmg bringen lassen.

Hinweis:

FQr den Softwaretiand 1.5.5. sind diese Daten i^stteiibedinol nicht hInterfegL Für edle

folgenden Softwarostände Mrmen dtesa Ängsten aus der Textdatei hemi^eleaffii werden.

•  tm konkreten Fa!) leg dte odginsto TufM3atei zur gegemtSndUchsn Messung nebst

Passwort loid Token nicht vor. Ebenso gaben der Abstand des Messgerätco zum

Fatiitoiduirand sowie cSe Anaidil derfiberweehten Patnspuren und deren Bretten Im

Bereich der MasseinricMuno aus den vorllegandan Unterlagen nicht hervor.

• Zum Abgleich der Slandoitp«raintfer cwn selfBohen Erfaasungsberefeh ndt der

gegensttndßiehm Wesssituatton und dem Bowelsbdd eind im konkreten Fell cSo

orlglnde TblV-Datel zur gegenstSndBchen Mesaw^ (in der die xml-Textdatd

enthaSsn ist) nebst Passwort und Token sowie der Abstand des MesagerStes zum

Fehrhahnrend, die Anzahl der überMctdcn Fahrspuren und die Fahrspurt>reiton im

Berich der Messelnrietdung erfoRleill^.

Seltel9
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6. Zustemunentsssunte 

• Dis anliegenden Unterlagen enthaften für des gegenständith verwendete Nesseenli mit 

der Gestüttemener 840807 eine gemäß den westebenden Auflesen entsprechande 

Nentounitätseddibung des ibuste8eis vom 22.062018 sowie eine 

KonernftesbascheInfetme der Hessischen lachdrektion vom 22.012018. 

• Der verlegende Eldrschein mit dar Nr. 6.267.18, ausgestegt em 24.042018, seht für 

das Im hbenprotdere barme Massgerat eine am 19.01.2018 erfeight und bis Mn 

31.12.2019g0Ides Schute aus. 

• kn »Nagenden Mempratekok wurde Walke dass die genespezitimben 

eideadedien 8bMerungsmate) volidendie eideaft und fmbeechediet «MN 

• Vor dem ilbdompund des Im Massecheossts testeeleetan g 31 in Mutz 4 Ist tär 

den konkreten Fallau Men. ob mdscben der orreleten Eidame des blesegeithas 
am ittotane bte ZUM Tattag am 25.08.2018 eicbreievante Eihrentre stattfenden. 

• im =dieeenden Measprotekell verde der Dernteci etchtpreftme) besaget 

• im korgbeten Fat  erbe der geggenstündirdm Metes ktr *ONbekleb. 

• Ein entsprechendes SchutunemereSst dm Itasseefuntoorechen. Herm 

MIM etden noch hier gefaiddell Uriedigen bei. 

• Der Au rebneu im Bewetsbad beim Ekereffenenfatmaug erfüllt lenge» der 
Poseen und des Inbaftes eko erfordfdieben itrtteden der Debaudwarsvaleung. 

• EI= nItherungsmelse P1suallefititte8barprettmg der Marrawerthtibe anband der 

timmpilidsearednemm tummle riebt m*dger4 da md dem redismmden 

Beeralakild (eile keimt arneafflen 4hOokikkiftsind. 

• Anhand dar odekreb= Tuff Mors geprüft werden, ob Im odeinden 

Beweisbild tftneadirden ausauwerten sind. 

• Izar die gegenstüncilkke Messung imanbs die Textdate' nicht emeanertet werden, 

fiten darzatt das Bawelabild Meid Im Odelealdateironnat (TUFF•Datal gebot 
Panweit und Token) vereng 

Selte ZO 

1. • 
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ObfNdddSiKfnreiSawageosescßsc^

9, ZuttmmeRfiMuns:

tf er Qetfitsnummer 840907 eti» semOft «ten waWwnOen Auttagen «ospndtend»
KoniormttatseiWgfung des HaiatBlere «m 22JIB201B sowJe eino
Koitfiom««8be8die!nlBimo der Hesdsdien BehtBieMw 22.012018.

• Oersaf9ao8ncloEidiselMinRAderlb:&2S7>18. «iissBSttBfim244M281^ws&tfQr
dss bn Masspwtekott ben&rate Usssgarät dtta an 16Ät.201fl ofeiQtft und bis am
81122O19otl»0B Ekhuto «»•

•  Im «otlmsiidan Msa^ntefcoB wudo bsiiaBgb dass da gei&BspaiSntan
ekhreeht8dwStel«nmg8mtolvotoäb:dg.d(tuegundtmbes6hädi5iw«oo.

^  • VbrdnnWnt8i8nmd<lBslnB8oss^iigaseti1tat8alBg(Bnft81(a}AI»te4lstfBr
den Mnvlaa Pa9 w piOfen. obaaMton dar «Ms»» eehuna cl» M«s«0sd^
am 18.04>2018 bfa zum Tattag am 2aj8.20l8 ektB^etevonto Etnaitffe stattfawten.

•  (mieorinknFaleffid8todsr80BB(ii»n£idioM888dR88tslmSt89^^

m Ba efdipreehendes SchutURBBOfiBal das MBSSverantwmtädisn. Herrn
4BM Beolt dm nedi Mtf oddeMem tMsdagm bd.

• Oer Ausweiterelwtan bn BeurafabW bebn BeftcWHienfBbaeuB erfnti KnsIcMteh der

« ra te naiientnBmMlso PlaisibStttsfflMrpfQteRO der MeamnUMho anband der
SmasrUrttodieradmung koratta tdcht «folgen, da auf dorn «mfiegandm
BawalttBdOteptetfceteeSreeaifltflenabQabndaiatod.

• Anhand der «H^aaten TUfMJate} ims» oaprUI werden, ob bn oriidnalon
BewetobOd Smearnnim «uaauwsiten sbitd.

• POrdtei

wcQ doneS das BaswtoMId nkfxt Im Orfabuftfalelfofmat (TWF^Iatef Mbst
Pmwoit und Tofen^ wociiest

Seite 20
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• kn konkreten Feil konnte der messwertbadendo Bereich zur gegenständlichen 
Messung nicht ermittelt werden, da hierfür die adebude Tuff-Datei zur 
gegenständlichen Messung nebst Passwort und Token erfordedieh sind. 

• Zum Alsofeich der Standodpensmeter zum seitlichen Erfassungsbereich mit der 
gegenstündlichen Messsituation und dem Beweisbild sind im konkreten Fall die 
originale Tuff-Datei zur gagenstlindliehen Messung (in der die xml.Textdatal 
enthalten ist) nebst Passwort und Token sowie der Abstand des Messgerätes zum 
Fahrbahnrand. die Anzahl derübetwachten Fahrspuren und die Fahrepurbretlen im 
Bereich der Messeinrichtung erforderlich. 

• Zur Authentizitäteprüfeng muss auf die originale Felidatel im Tuff-Format nebst 
Passwest und Token zurückgegriffen werden. 

• Eln «Wer  Nachweis hinsiehtfich der Hat» der im Beweisbad dehenseslaeden 
Geschwheigkeit kann bei PoliScan Deschwindigkettsneessungen anhand einer 
Auswertung der in der xml-Textdatel enthaltenen Daten derzeit nicht geführt 
werden, da In der Jeweiligen xml-Textdatei nicht alle zur tiesswertbildimg vorn 
Messgerät herangezogenen Einzelmesswerte dokumentiert sind. 

inssfern zeigt das Ergebnis  einer Smear- bzw. Textdateiauswertung nur 
Nitherefigswert" 
Somit besteht keine exakte Nachprüfbarkeit des gegenständlich im Beweisbitd 
dokumerdierten Geschwindtgkettswertes. 

Seite 22 
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•  Im homaratwi Fall Itennte «ter mMmwrtMlfitendo Bmidi zur gagensliiufilctMn

Mezsttf^ mom ermittatt werden, da tdnfOr die orfglnele TUff^Oatei zur
gegwtsdbMflichen Messuno nebst Passwort und Tokeneffordoflieh sind.

« Zum Ab^oieh der Stendortparemeter zum «eitUchen Erfassimosbereich mtt der
gegensttodlldien Messsituatton und dem BeweisUld sind im konkreten Fali (de
orlglnrte Tufl-Delei zur gegenstibuölciien Messui^ 0n der die xml>Textdctel
enttetten ist) nebst Passwoit und Token sowie der Abstand des Messonates zum
Fahrbshnrend, die Anzahl dorCibeiwachtmi Fahrspuren und die Fahrnpurbretten im

Bsrrtdi dar Hessebirieldung erfoideriieh.

• Zur AuUienttzltatsprüfting muss auf iSe orfglnele Falidatd im Tuff-Fonmat ntfist
Passwort und Token zurttekgegriffbn werden.

• Bn oxaktar Neebwefs Mnsicbtlieh der Kdhe der bn BeweisMd doecumeidierten

Geschwindigkeit kann bei PotiSean GeschwIndlgiBettsmessunsen anhand einer
Auswertung der In der xml-Textdetd endi^tenen Daten (terzeit ntcht gefühlt
weidBi^ da bi der Jewafflgen »nl-TMddatei idcM etio zur MesswertMIdung vom
Messgerät herangezogenen Ebnetmesswerte dokumattlert sind.

bisoCem zeigt des Ergebids einer Sfimur- bzw. Textdetdausworhing nur

NUianingsweite.

Somit bestobt keine mtakte Naehprttfberkeit des gegenständHeh im Bemisblld
didRiinenlfBften Gesohwimfigkeitswertes.

111
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• im konkreten Feil konnte der messweribildende Bereich zur gegenständlich» 
Messung nicht ermittelt werden, de hierfür die originale MO-Datei zur 
gegenetändlichen Messung nebst Passwort und Token erforderlich sind. 

• Zum Abglet» der Standortparameter arm seitlichen Erfassungsbereich mit der 
gegenstündlichen Messsituation und dem Beweisbild sind im konkreten Fell die 
originale Tuff-Datei zur gegenständlichen Messung (in der die xml-Textdatei 
enthalten ist) nebst Passwort und Token sowie der Abstand des Massgerätes zum 
Fahrbahnrind. die Anzahl der übenvachten Fahreptren und die Fatunpurtneittm im 
Bereich der Messeinrichtung erforderlich. 

• Zur Authentbdtlitspetifung muss auf die originale Falldatei im Tuff-Format nebst 
Passwort und Toten zurückgegriffen werden. 

• Ein exakby  Nachweis hinsichtlich der Hehe der im Eieweisbild dokumentierten 
Geschwindigle* kann bei PoliScan Geardwrindieeitsmessungen anhand einer 
Auswertung der in der xml-Textdate! enthaltenen Daten derzeit nicht geführt 
werden, da in der jeweiligen zini-Textdatei nicht alle zur Messenutbildung vorn 
Messgerät herangezogenen Einzeirneserrerte dokumentiert sind. 

Insofern zeigt das Ergebnis einer Smear- bzw. Textdatelauswertung nur 
Näherungswerte. 
Somit besteht keine exakte Nachprüfbarkeit des gegenständlich im Beweisbild 
dokumentierten Geschwincligkeitewettes. 
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•  Im IcontoMwi FUl könnt* d«r iMMWorttoOctontf* Bmidi sur 8»a««»Wndac»i*n
Messung niem onnHtett werden, di MedOr die orfgfnaJ« Tuff-Oate) zur
gegotstlndtiehen Menung nebst Passwoit und Tokeneifordeflich sind.

• Zum Abgtskh der Siandoilpsrwiwter zum «ettttclHm Bftissungsbereleb mit der
gegenstBndliclwn MMSsttuadon und dem Bewefsldld sind im koidoeten Fdi (So
originale TufM)atei zur gegenatändychen Messung (in der di« xmNTsxtdatel
cmttiafton isg nebst Passwoit und Toton sowie der Alntand des MsssgerStes mm
Fidiituhnrami (Se Anz^ dertilbeiwscttten Fahrspuren und die Feftrspurfarelten im
Beieich der Hesseinriehtung erfOtderiieh.

• 2Sur Authentizitlt^iriifting muse auf (Be orfginald Faildatei im Tufr-Fomurt nebst
Passwoit und Token zurfiäfgegrfffan werden.

• Ein ex»ktar Naehweie l^nslchtBeh der Höhe der im BoweisWId dokumentierten
Gesehwlndlolttit kann bei PoiiSevi OesehwIndigieeitsmessunBen anhmd einer
Ausweitung der In dsr xml*Textdatei enthattenen Daten deizsit nicht gefühlt
wwdani da in der Jaweiägan xml-Teiddat^ idetit aile mr Messweitblldung vom
Messgerät heransezogenen Eimaimesswerte dokumentiert sind.

tnsofem zeigt das Ergebnis einsr Smsar- bzw. Tsxtdateiausweituno nur
NSharungewsits.

Somit besteht keine exakte Naehprttftarkeit des gegontindBeh im BeweisbUd
doioimentieitenGesctiwlncB^ceitsweites.

1So
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Schhismon 

Die verstehenden AueUhningen wurden unpaitelisch genacht, was durch Untsmichnft 
bendembe. 

Der Sachvergande 

Olaf Neidet Carsten Mudeld 
S. u. v. Sitäverstlindr 

c
a

lo
r 

mieripa
lliK Potsdam Sichverstindtger 

0184 tat Csedyntraiotelea und 
stralluvatehnicati RolädabrameoftranaMin 

In der Hauptverhandlung stellte der Verteidiger des Betroffenen durch Verlesung in 
der Hauptverhandlung folgenden Beweisantrag: 

„ ... werden folgende Beweisbehauptungen aufgestellt: 

Die derzeit vorliegenden Beweismittel sind keinesfalls abschließend geeignet, die 
gegenständliche Messung im Sinne eines standardisierten Messverfahrens zu bele-
gen. Diesbezüglich legte die Verteidigung für den Betroffenen dem Gericht am 
26.02.2019 das schriftliche Gutachten vom 30.01.2019 vor. Die in diesem schriftlichen 
Gutachten mitgeteilten Tatsachen macht der Betroffene zum Gegenstand seines 
Beweisantrages. Das Gutachten wird als Anlage zu diesem Beweisantrag im Origi-
nal vorgelegt. Die Beweisbehauptungen des Betroffenen und die vom Sachverstän-
digen im schriftlichen Gutachten vom 30.01.2019 mitgeteilten Tatsachen sind zutref-
fend. Es handelt sich u.a. um folgende Tatsachen: 

• Vor dem Hintergrund des im Mess-Eichgesetz festgelegten § 31 (2) Absatz 4 
ist für den konkreten Fall zu prüfen, ob zwischen der erfolgten Eichung des 
Messgerätes am 19.04.2018 bis zum Tattag am 25.06.2018 eichrelevante Ein-
griffe stattfanden. 

• Eine näherungsweise Plausibilitätsüberprüfung der Messwerthöhe anhand 
der Smear-Linienberechnung konnte nicht erfolgen, da auf dem vorliegen-
den Beweisbild (Kopie) keine Smearlinien abgebildet sind. 

• Anhand der originalen Tuff-Datei muss geprüft werden, ob im originalen Be-
weisbild Smearlinien auszuwerten sind. 

• Für die gegenständliche Messung konnte die Textdatei nicht ausgewertet 
werden, weil derzeit das Beweisbild nicht im Originaldateiformat (TUFF-Datei 
nebst Passwort und Token) vorliegt. 

• Im konkreten Fall konnte der messwertbildende Bereich zur gegenständli-
chen Messung nicht ermittelt werden, da hierfür die originale Tuff-Datei zur 
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SetUusswoft

Die vofstetienden Aua^UuiBigm wurden unpartaSsch gonaoM. was durch Uiitefsctirift
bestitistwM.

Oer Sachtfsrsiändlga

OlafNflidel

A. b. a V« 8«efn«nttMaMr Utr [HKPi^mr
la OMdMbidlaMe'wiaAMti^^
to  6tnainwlHhr«o«MlbMGl^^

Carsten MuxMd

aMhvBntOitdiBer

In der Hauptverhandlung stellte der Verteidiger des Betroffenen durch Verlesung in
der Hauptverhandlung folgenden Beweisantrag:

„ werden folgende Beweisbehauptungen aufgestellt:

Die derzeit vorliegenden Beweismittel sind keinesfalls abschließend geeignet, die
gegenständliche Messung im Sinne eines standardisierten Messverfahrens zu bele
gen. Diesbezüglich legte die Verteidigung für den Betroffenen dem Gericht am
26.02.2019 das schriftliche Gutachten vom 30.01.2019 vor. Die in diesem schriftlichen
Gutachten mitgeteilten Tatsachen macht der Betroffene zum Gegenstand seines
Beweisantrages. Das Gutachten wird als Anlage zu diesem Beweisantrag im Origi
nal vorgelegt. Die Beweisbehauptungen des Betroffenen und die vom Sachverstän
digen im schriftlichen Gutachten vom 30.01.2019 mitgeteilten Tatsachen sind zutref
fend. Es handelt sich u.a. um folgende Tatsachen:

•  Vor dem Hintergrund des im Mess-Eichgesetz festgelegten § 31 (2) Absatz 4
ist für den konkreten Fall zu prüfen, ob zwischen der erfolgten Eichung des
Messgerätes am 19.04.2018 bis zum Tattag am 25.06.2018 eichrelevante Ein
griffe stattfanden.

•  Eine näherungsweise Plausibilitätsüberprüfung der Messwerthöhe anhand
der Smear-Linienberechnung konnte nicht erfolgen, da auf dem vorliegen
den Beweisbild (Kopie) keine Smeoriinien abgebildet sind.
Anhand der originalen Tuff-Datei muss geprüft werden, ob im originalen Be
weisbild Smeariinien auszuwerten sind.

•  Für die gegenständliche Messung konnte die Textdatei nicht ausgewertet
werden, weil derzeit das Beweisbild nicht im Originaldateiformat (TUFF-Datei
nebst Passwort und Token) vorliegt.

•  Im konkreten Fall konnte der messwertbildende Bereich zur gegenständli
chen Messung nicht ermittelt werden, da hierfür die originale Tuff-Datei zur



1SZ 

- 26 - 

gegenständlichen Messung nebst Passwort und Token erforderlich sind. 
• Zum Abgleich der Standortparameter zum seitlichen Erfassungsbereich mit 

der gegenständlichen Messsituation und dem Beweisbild sind im konkreten 
Fall die originale Tuff-Datei zur gegenständlichen Messung (in der die xml-
Textdatei enthalten ist) nebst Passwort und Token sowie der Abstand des 
Messgerätes zum Fahrbahnrand, die Anzahl der überwachten Fahrspuren 
und die Fahrspurbreiten im Bereich der Messeinrichtung erforderlich. 

• Zur Authentizitätsprüfung muss auf die originale Falldatei im Tuff-Format nebst 
Passwort und Token zurückgegriffen werden. 

• Ein exakter Nachweis hinsichtlich der Höhe der im Beweisbild dokumentierten 
Geschwindigkeit kann bei PoliScan Geschwindigkeitsmessungen anhand ei-
ner Auswertung der in der xml-Textdatei enthaltenen Daten derzeit nicht ge-
führt werden, da in der jeweiligen xml-Textdatei nicht alle zur Messwertbil-
dung vom Messgerät herangezogenen Einzelmesswerte dokumentiert sind. 

• Insofern zeigt das Ergebnis einer Smear- bzw. Textdateiauswertung nur Näh-
rungswerte. 

• Somit besteht keine exakte Nachprüfbarkeit des gegenständlich im Beweis-
bild dokumentierten Geschwindigkeitswertes. 

Zum Beweis dieser Tatsachen wird beantragt, 

das schriftliche Gutachten vom 30.01.2019 in der Haupt-
verhandlung zu verlesen und den Sachverständigen Olaf 
Neidel zu laden und in der Hauptverhandlung zum Inhalt 
seines schriftlichen Gutachtens ergänzend anzuhören. 

Die Sachkunde des vom Betroffenen beauftragten Sachverständigen ist nicht zwei-
felhaft.... " (BI. 52, 53) 

Im Zusammenhang mit diesem Beweisantrag legte die Verteidigung nochmals das 
Originalgutachten vom 30.01.2019 vor. Das Gutachten ist als Anlage zum Protokoll 
genommen worden (BI. 54 ff). 

Das Protokoll über die am 11.06.2019 durchgeführte Hauptverhandlung dokumen-
tiert folgendes: 

" ... Der Verteidiger stellt seinen Beweisantrag. Diesen reicht er als Anlage zur Akte 
und zu Protokoll. 

B.u.v. 
Die Beweisanträge auf Einholung des SV Gutachten und Vernehmung des Sachver-
ständigen wird zurückgewiesen da dies zur Erforschung der Wahrheit nicht erforder-
lich ist. Im Messprotokoll ist ausgeführt dass die eichrechtlichen Sicherungsmittel voll-
ständig aktuell und unbeschädigt vorliegen. Hieraus kann geschlossen werden dass 
kein eichrechtlich relevanter Eingriff stattgefunden hat, insoweit geht das Gericht 
von einem standardisierten Messverfahren aus. Soweit der Verteidiger versucht mit 
seinen Beweisbehauptungen Informationen zu erlangen, um die gemessene Ge-
schwindigkeit überprüfen zu können, hätte der Betroffene nicht nur Akteneinsichts-
rechte geltend machen müssen, sondern notfalls diese mit dem gerichtlichen 
Rechtsbehelf des § 62 OWiG stellen sollen. Hierauf hat er nach Aktenlage verzich- 
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gegenständlichen Messung nebst Passwort und Token erforderlich sind.
•  Zum Abgleich der Standortparameter zum seitlichen Erfassungsbereich mitgegenständlichen Messsituation und dem Beweisbiid sind im konkreten

Fall die originale Tuff-Datei zur gegenständlichen Messung (in der die xml-
Textdatei enthaiten ist) nebst Passwort und Token sowie der Abstand des
Messgerätes zum Fahrbahnrand, die Anzahl der überwachten Fahrspuren
und die Fahrspurbreiten im Bereich der Messeinrichtung erforderlich.

•  Zur Authentizitätsprüfung muss auf die originale Falldatei im Tuff-Format nebst
Passwort und Token zurückgegriffen werden.

•  Ein exakter Nachweis hinsichtlich der Höhe der im Beweisbild dokumentiertenGeschwindigkeit kann bei PoliScan Geschwindigkeitsmessungen anhand ei
ner Auswertung der in der xml-Textdatei enthaltenen Daten derzeit nicht ge
führt werden, da in der jeweiligen xml-Textdatei nicht alle zur Messwertbil
dung vom Messgerät herangezogenen Einzelmesswerte dokumentiert sind.

•  Insofern zeigt dos Ergebnis einer Smear- bzw. Textdateiauswertung nur Nähe-
^  rungswerte.

•  Somit besteht keine exakte Nachprüfbarkeit des gegenständlich im Beweis
bild dokumentierten Geschwindigkeitswertes.

Zum Beweis dieser Tatsachen wird beantragt.

das schriftliche Gutachten vom 30.01.2019 in der Haupt
verhandlung zu verlesen und den Sachverständigen Olaf
Neidel zu laden und in der Hauptverhandlung zum Inhalt
seines schriftlichen Gutachtens ergänzend anzuhören.

Die Sachkunde des vom Betroffenen beauftragten Sachverständigen ist nicht zwei
felhaft. ..." (Bl. 52,53)

Im Zusammenhang mit diesem Beweisantrag legte die Verteidigung nochmals das
Originalgutachten vom 30.01.2019 vor. Das Gutachten ist als Anlage zum Protokoll
genommen worden (Bl. 54 ff).

^  Dos Protokoll über die am 11.06.2019 durchgeführte Hauptverhandlung dokumen
tiert folgendes:

"... Der Verteidiger stellt seinen Beweisantrag. Diesen reicht er als Anlage zur Akte
und zu Protokoll.

B.u.v.

Die Beweisanträge auf Einholung des SV Gutachten und Vernehmung des Sachverständigen wird zurückgewiesen da dies zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich ist. im Messprotokoli ist ausgeführt dass die eichrechtiichen Sicherungsmittel vollständig aktuell und unbeschädigt vorliegen. Hieraus kann geschlossen werden dass
kein eichrechtlich relevanter Eingriff stattgefunden hat, insoweit geht dos Gericht
von einem standardisierten Messverfahren aus. Soweit der Verteidiger versucht mitseinen Beweisbehauptungen Informationen zu eriongen, um die gemessene Geschwindigkeit überprüfen zu können, hätte der Betroffene nicht nur Akteneinsichts
rechte geltend machen müssen, sondern notfalls diese mit dem gerichtlichenRechtsbeheif des § 62 OWiG steilen sollen. Hierauf hat er nach Aktenlage verzieh-
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tet. Das Gericht sieht sich nicht veranlasst, das Verfahren zu unterbrechen, damit 
der Betroffene in die Lage versetzt werden soll, die Daten bei dem Regierungspräsi-
dium erneut zu erlangen. 

Der Verteidiger bittet um Darstellung, welche Teile des Beweisantrags zurückgewie-
sen werden. Der Vorsitzende erläutert dies und nimmt Stellung. 

Der Verteidiger weist drauf hin dass es mehrere Beweisanträge sind und regt eine 
erneute Überlegung an. Der Vorsitzende nimmt hierzu Stellung und erläutert hierzu 
die Sach- und Rechtslage...:' (BI. 49, 50 d. A.) 

Das Protokoll ist insoweit unrichtig, als der Verteidiger nicht um eine „Darstellung", 
sondern eine „Klarstellung" bat. 

Wenn auf dem Hintergrund dieser Verfahrenstatsachen in den schriftlichen Urteils-
gründen ausgeführt wird, Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Messung seien weder 
ersichtlich, noch seien solche schriftsätzlich vorgetragen worden, überschreitet dies 
die noch tolerierbare Grenze der Vorstellungen der Verteidigung und des Betroffe-
nen über ein rechtsstaatliches Verfahren. Der Betroffene muss nicht nachweisen, 
dass eine fehlerhafte Messung vorliegt. Auch im Bußgeldverfahren gilt, dass sich der 
Bußgeldrichter von einer ordnungsgemäßen Messung nach den von den Oberge-
richten dazu aufgestellten Grundsätzen Ober die freie Beweiswürdigung überzeu-
gen muss. Die Tatsache, dass die bisher bekannten Tatsachen für eine solche Über-
zeugung Bildung nicht ausreichen, folgt aus dem Inhalt des vom Betroffenen vorge-
legten Sachverständigengutachtens. 

4. 
Mit Schreiben vom 04.10.2018 meldete sich der Verteidiger des Betroffenen bei der 
Verwaltungsbehörde und beantragte Akteneinsicht wie folgt: 

„ ... unter Übermittlung der Vollmachtsurkunde zeige ich Ihnen an, dass mich 
mich mit der anwaltlichen Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt 

nat. Der Betroffene wird sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zur Sache einlas-
sen. 

Es wird beantragt, 

möglichst umgehend Einsicht in die vollständigen Buß-
geldakten einschließlich sämtlicher Beiakten zu gewäh-
ren, insbesondere den Beschilderungsplan, den Elch-
schein, das Kalibrierungsfoto, das Messprotokoll, die 
Schulungsnachweise des Mess-/Auswertepersonals, die 
Videosequenz, das Original-Messfoto in Hochglanz, die 
gesamte Bilderstrecke, die Dokumentation der Fotolinie, 
die Gebrauchsanleitung des Messgeräts und die Lebens-
akte des Messgeräts beizufügen. 

Gerne können die Akten auch per E-Mail oder über beA übersandt werden. Umge-
hende Rückgabe der Papierakten wird zugesichert...." BI. 20 d. A.) 
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tet. Das Gericht sieht sich nicht veronlosst, dos Verfahren zu unterbrechen, dannitder Betroffene in die Lage versetzt werden soll, die Daten bei dem Regierungspräsi
dium emeut zu erlangen.

Der Verteidiger bittet um Darstellung, welche Teile des Beweisantrags zurückgewie
sen werden. Der Vorsitzende erläutert dies und nimmt Stellung.

Der Verteidiger weist drauf hin dass es mehrere Beweisanträge sind und regt dneerneute Überlegung an. Der Vorsitzende nimmt hierzu Stellung und erläutert hierzu
die Sach- und Rechtslage. ..." (Bl. 49,50 d. A.)

Das Protokoll Ist Insoweit unrichtig, als der Verteidiger nicht um eine „Darstellung",
sondem eine „Klarstellung" bat.

Wenn auf dem Hintergrund dieser Verfahrenstatsachen in den schriftlichen Urtells-grOnden ausgeführt v^rd, Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Messung seien wederersichtlich, noch seien solche schriftsätzfich vorgetragen worden, überschreitet dies
die noch tolerierbare Grenze der Vorstellungen der Verteidigung und des Betroffe
nen über ein rechtsstaatliches Verfahren. Der Betroffene muss nicht nachweisen,dass eine fehl^afte Messung vorliegt. Auch Im BuBgeldverfahren gilt, dass sich derBuBgeldrichter von einer ordnungsgemäBen Messung nach den von den Obergeri chten dazu aufgestauten Grundsätzen über die freie BewelswOrdIgung überzeugen muss. Die Tatsache, dass die bisher bekannten Tatsachen für eine solche Oberzeugung Bildung nicht ausreichen, folgt aus dem Inhalt des vom Betroffenen vorge
legten Sachverständigengutachtens.

4.

Mit Schreiben vom 04.10.2018 meldete sich der Verteidiger des Betroffenen bei derVerwaltungsbehörde und beantragte Akteneinsicht wie folgt:

„... unter Übermittlung der Vollmachtsurkunde zeige Ich Ihnen an, dass mich
... mich mit der anwaltlichen Wahmehmung seiner Interessen beauftragt

nat. Der Befroffene wU^d sich zum gegenwärtigen Zeltpunkt nicht zur Sache einlas
sen.

Es wird beqrrtrafrt.

möglichst umgehend Einsicht in die vollständigen BuB-
geldokten elnschBeBlich sämtlicher Beiakten zu gewäh
ren, insbesondere den Beschilderungsplan, den Bch-
schein, das Kallbrierungsfoto, das Messprotokoll, die
Schulungsnachwelse des Mess-/Auswertepersonals, die
Videosequenz, dos Original-Messfoto In Hochglanz, die
gesamte Bilderstrecke, die Dokumentation der Fotollnle,
die Gebrouchsanleltung des Messgeräts und die Lebens
akte des Messgeräts beizufügen.

Gerne können die Akten auch per E-Mail od^ über beA übersandt werden. Umgehende Rückgabe der Papierakten wird zugesichert...." Bl. 20 d. A.)
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Mit weiterem Schreiben vom 20.11.2018 legte der Verteidiger namens und im Auf-
trage des Betroffenen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid vom 14.11.2018 ein. 
Die Einspruchsschrift hat folgenden Inhalt: 

„ ... erhebe ich hiermit namens und im Auftrage des Betroffenen 

EINSPRUCH 

gegen den Bußgeldbescheid vom 08.11.2018, eingegangen am 14.11.2018, ein. 

Es wird erneut beantragt,  

möglichst umgehend Einsicht in die vollständigen Buß-
geldakten einschließlich sämtlicher Beiakten zu gewäh-
ren, insbesondere den Beschilderungsplan, den Eich-
schein, das Kalibrierungsfoto, das Messprotokoll, die 
Schulungsnachweise des Mess-/Auswertepersonals, die 
Videosequenz, das Original-Messfoto in Hochglanz, die 
gesamte Bilderstrecke, die Dokumentation der Fotolinie, 
die Gebrauchsanleitung des Messgeräts und die Lebens-
akte des Messgeräts beizufügen. ..." (BI. 28 d. A.) 

Die Schriftsätze sind in der Hauptverhandlung verlesen worden. Das Protokoll über 
die Hauptverhandlung dokumentiert dazu folgendes: 

„ ... Das Akteneinsichtsgesuch vom 04. Oktober 2018 (BI. 20 der Akte) wird auf 
Wunsch des Verteidigers vom Vorsitzenden verlesen. 

Auch das Akteneinsichtsgesuch, welches im Einspruchsschreiben (BI. 28) vom 
20.11.2018 welches am 14.11.2018 eingegangen ist, enthalten ist, wird auf Wunsch 
des Verteidigers vom Vorsitzenden verlesen.... 

Soweit der Verteidiger versucht mit seinen Beweisbehauptungen Informationen zu 
erlangen, um die gemessene Geschwindigkeit überprüfen zu können, hätte der Be-
troffene nicht nur Akteneinsichtsrechte geltend machen müssen, sondern notfalls 
diese mit dem gerichtlichen Rechtsbehelf des § 62 OWiG stellen sollen. Hierauf hat 
er nach Aktenlage verzichtet. Das Gericht sieht sich nicht veranlasst, das Verfahren 
zu unterbrechen, damit der Betroffene in die Lage versetzt werden soll, die Daten 
bei dem Regierungspräsidium erneut zu erlangen.... " (BI. 49 d. A.) 

Die genannte Bestimmung lautet wie folgt: 

§ 62 Rechtsbehelf gegen Maßnahmen der Verwaltungsbehörde 

(1) Gegen Anordnungen, Verfügungen und sonstige Maßnahmen, die von der Ver-
waltungsbehörde im Bußgeldverfahren getroffen werden, können der Betroffene 
und andere Personen, gegen die sich die Maßnahme richtet, gerichtliche Entschei-
dung beantragen. Dies gilt nicht für Maßnahmen, die nur zur Vorbereitung der Ent-
scheidung, ob ein Bußgeldbescheid erlassen oder das Verfahren eingestellt wird, 
getroffen werden und keine selbständige Bedeutung haben. 
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Mit weiterem Schreiben vom 20.11.2018 legte der Verteidiger namens und Im Auf
trage des Betroffenen Einspruch gegen den Bußgeldbescheld vom 14.11.2018 ein.
Die Einspruchsschrift hat folgenden Inhalt:

„ ... erhebe Ich hiermit namens und Im Auftrage des Betroffenen

EINSPRUCH

gegen den Bußgeldbescheid vom 08.11.2018, eingegangen am 14.11.2018, ein.

Es wird erneut beantragt.

möglichst umgehend Einsicht In die vollständigen Buß
geldakten einschließlich sämtlicher Beiakten zu gewäh
ren, Insbesondere den Beschilderungsplan, den Elch-

^  schein, das Kalibrierungsfoto, dos Messprotokoll, die
Schulungsnachwelse des Mess-/Auswertepersonals, die
Videosequenz, das Original-Messfoto In Hochglanz, die
gesamte Bilderstrecke, die Dokumentation der Fotollnle,
die Gebrauchsanleitung des Messgeräts und die Lebens
akte des Messgeräts beizufügen. ..." (Bl. 28 d. A.)

Die Schriftsätze sind In der Hauptverhandlung verlesen worden. Das Protokoll über
die Hauptverhandlung dokumentiert dazu folgendes:

„ ... Das Akteneinsichtsgesuch vom 04. Oktober 2018 (Bl. 20 der Akte) wird auf
Wunsch des Verteidigers vom Vorsitzenden verlesen.

Auch das Akteneinsichtsgesuch, welches Im Einspruchsschreiben (Bl. 28) vom
20.11.2018 welches am 14.11.2018 eingegangen Ist, enthalten Ist, wird auf Wunsch
des Verteidigers vom Vorsitzenden verlesen. ...

Soweit der Verteidiger versucht mit seinen Beweisbehauptungen Informationen zu
erlangen, um die gemessene Geschwindigkeit überprüfen zu können, hätte der Be
troffene nicht nur Akteneinsichtsrechte geltend machen müssen, sondern notfalls
diese mit dem gerichtlichen Rechtsbehelf des § 62 OWIG stellen sollen. Hierauf hat
er nach Aktenlage verzichtet. Das Gericht sieht sich nicht veranlasst, das Verfahren
zu unterbrechen, damit der Betroffene In die Loge versetzt werden soll, die Daten
bei dem Regierungspräsidium erneut zu erlangen. ... " (Bl. 49 d. A.)

Die genannte Bestimmung lautet wie folgt:

§ 62 Rechtsbehelf gegen Maßnahmen der Verwaltungsbehörde

(1) Gegen Anordnungen, Verfügungen und sonstige Maßnahmen, die von der Ver
waltungsbehörde Im Bußgeldverfahren getroffen werden, können der Betroffene
und andere Personen, gegen die sich die Maßnahme ri chtet, gerichtliche Entschei
dung beantragen. Dies gilt nicht für Maßnahmen, die nur zur Vorbereitung der Ent
scheidung, ob ein Bußgeldbescheid erlassen oder das Verfahren eingestellt wird,
getroffen werden und keine selbständige Bedeutung haben.
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(2) Über den Antrag entscheidet das nach § 68 zuständige Gericht. Die §§ 297 bis 
300, 302, 306 bis 309 und 311a der Strafprozeßordnung sowie die Vorschriften der 
Strafprozeßordnung über die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens 
gelten sinngemäß. Die Entscheidung des Gerichts ist nicht anfechtbar, soweit das 
Gesetz nichts anderes bestimmt. 

Die in dieser gesetzlichen Bestimmung enthaltenen Maßnahmen sind im Fall des Be-
troffenen nicht getroffen worden. Insbesondere wurde das Akteneinsichtsgesuch 
nicht vollständig zurückgewiesen. Die Verteidigung erhielt lediglich nicht die von ihr 
angeforderten Unterlagen. 

Die unterlassene Gewährung der Einsicht in die von der Verteidigung angeforder-
ten Unterlagen und die darauf beruhende Verfahrensweise des Bußgeldgerichts 
verletzen in einem weiteren Fall das Grundrecht des Betroffenen auf Gewährung 
rechtlichen Gehörs. 

DÖHMER 
Rechtsanwalt 

fS
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(2) Über den Antrag entscheidet das nach § 68 zuständige Gericht. Die §§ 297 bis
300, 302, 306 bis 309 und 311 a der Strafprozeßordnung sowie die Vorschriften der
Strafprozeßordnung über die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens
gelten sinngemäß. Die Entscheidung des Gerichts ist nicht anfechtbar, soweit dos
Gesetz nichts anderes bestimmt.

Die in dieser gesetzlichen Bestimmung enthaltenen Maßnahmen sind im Fall des Be
troffenen nicht getroffen worden. Insbesondere wurde das Akteneinsichtsgesuch
nicht vollständig zurückgewiesen. Die Verteidigung erhielt lediglich nicht die von ihr
angeforderten Unterlagen.

Die unterlassene Gewährung der Einsicht In die von der Verteidigung angeforder
ten Unterlagen und die darauf beruhende Verfahrensweise des Bußgeldgerichts
verletzen in einem weiteren Fall das Grundrecht des Betroffenen auf Gewährung
rechtlichen Gehörs.

DOHMER
Rechtsanwalt



-.Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main 

A.s-8 
HESSEN 

 

Genersheatservdeebsche Fterdest am Malm- 6=56 Frankfurtern Main 

An den 
Bußgeldsenat 
des Oberlandesgerichts 
Frankfurt am Main • 

Aktienzeichen: 6 Ss-DIN11008119 

Dst.-Nr.: 0223 
Elearbeiterie Staatsanwalt 51rdzag 

• Dirchwahl: Sekretariat V (0891387-2221, -6774) 
Fax 0691367-6591 
E-14alt sek5@gsta.justiz..hessen.de 

, Ihr Zeichen: 

ebi 

Daten: 29.08.2019 

•Stellungnahme 

in der Bußgeldsache 

gegen - 

wegen Verkelhezdnungswidrigkeit 

zu dem Antrag der Betroffenen auf Zulassung der Reöhtsbeschwerde 

gegen das Urteil des Amtsgerichts Darmstadt vom 11.06.2019 , 

- 220 OVVI 8100 Js 1798119 - 

I. 

Das Regierungspräsidium Kassel hat mit Bußgeldbescheid vom 08.11.2018 gegen den 

Betroffenen wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb ge-

schlossener Ortschaften um 25 km/h eine Geldbuße in Höhe von 160,- Euro festgesetzt 

(BI. 23 d. A.). • 

• 

Auf seinen Einspruch hin hat das vorgenannte Amtsgericht mit dem eingangs bezeich-

neten Urteil den Betroffenem wegen fahrlässiger Überschreitung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften zu einer Geldbuße in Höhe 

von 80,- Euro verurteilt (BI. 81 ff. d. A.). 

Zeil 42 • 60313 Frankfurt ambittrin 
Telefon: 06913671 • Tetefrix 0691367-8468 

• E-Mai: verwattungriestajustiximssen.de 

oriterib.  
Hanoiteile: 
Konstablerwache 

Parkhaus: 
en Gericht 

BI • 
• Zugang: 

Zen 42 

Die Einreichung elektronischer Dokumente Ist in den zugelassenen Verfahren möglich, siehe www.gsta-franicfurtjuslizlessdn.de. . 

Geschaftastelle des Oberlandesgerichts 
Frankfurt arn Main 

Eing.; 2 Aug. 

........sich ...... .. , ..
...... fki.Akt9 

............. . Seiakten ....... . : ......... H.ofte 

.Generalstaatsanwaltschafl Frankfurt am Main HESSEN

6en«aIslBainmntlsG>iaftFr8nkftitaraMB]iv6a2S6Fianl(ftBtanMain Aktenzeichen: 5 Ss-OWi 1006/19

A  j Dst-Nr.: 0223.An Q6n Beaibe'rter/tn: Staatsanwalt Birdzag
Bußgeldsenat Durchwahl: SekretariatV (0691367-2221,-6774)
des Oberlandesgerichts Fax: 069i367-659i
Frankfurt am Main

Datöm: 21.08.2019

Stellungnahme ^ ̂üb- 2813

SdAkfo,

In der Bußgeldsache H9fte,

gegen

wegen Verkehr^'^dnungswidrigkeit

zu dem Antrag der Betroffenen auf Zulassung der Rechtsbeschwerde
gegen das Urteil des Amtsgerichte Darmstadt vom 11.06.2019
- 220 OWi 8100 Js 1798/19-

I.

Das Regierungspräsidiilm Kassel hat mit Bußgeldbescheid vom 08.11.2018 gegen den
Betroffenen wegen Oberschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb ge
schlossener Ortschaften um 25 km/h eine Geldbuße in Höhe von 160,- Euro festgesetzt
(BI.23d.A.).

Auf seinen Einspruch hiii hat das vorgenannte Amtsgericht mit dem eingangs bezeich
neten Urteil den Betroffenem wegen fahrlässiger Überschreitung der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften zu einer Geldbuße in Höhe
von 80,- Euro verurteilt (Bl. 81 ff. d. A.).

Zeil 42 • 60313 Frankfurt amMaln
Tetefbn: 069 1367^1 • Telafäx: 0691367-^8
E-Ateil: veiwattung@g8ta.iu8tlz.nessen.de

Parkhaus:
Am Gericht

Zugang:
Zell 42Konstablerwache

Die Etnietohur^ elektronischer Dokumente ist in den zugelassenen Verfahren möglich, siehe www.g8ta-franlcfuitiu^hessdn.de..
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Hiergegen richtet sich sein nach §§ 79 Abs. 1 S. 2, 80 Abs. '1, Abs. 2 Nr. 1 OWiG statt-

hafter, auch form- und fristgerecht angebrachter und begründeter Antrag auf Zulassung 

der Rechtsbeschwerde, der auf die Verletzung rechtlichen Gehörs und die allgemeine 

Sachrüge gestützt wird. 

Dem Rechtsmittel wird in der Sache ein Erfolg zu versagen sein. 

Im Hinblick auf die Höhe der verhängten Geldbuße von nicht mehr als 100,- Euro (§ 80 

Abs. 2 Nr. 1 OWiG) ist die Rechtsbeschwerde nur zuzulassen, wenn es geboten ist, die • 

Nachprüfung der Entscheidung auf Verstöße gegen Rechtsnormen, die nicht zu den (dm4y 

verfahrensrechtlichen im Sinne von § 344 Abs. 2 StPO gehören, zur Fortbildung des 

Rechts zu ermöglichen oder das Urteil wegen Versagung rechtlicheä Gehörs aufzuhe-

ben (§ 80 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 OWiG). 

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben. 

1.  

Soweit der Betroffene eine vermeintliche Verletzung des rechtlichen Gehörs auf eine 

behauptete nicht ausreichend gewährte Akteneinsicht stütZt (ZA S. 27 ff.), ist diese Rü-

ge bereits unzulässig, da der Zulassungsantrag grundsätzlich nicht auf die Versagung 

von Akteneinsicht im Vorfeld der Hauptverhandlung gestützt werden kann (OLG Frank-

furt am Main, Beschlüsse vom 17.10.2012, 2 Ss-OWi 798/12, und vom 12.10.2016, 2 

Ss-OWi 989/16). Im Übrigen wird auch nicht dargelegt, was der Betroffene bei ausrei-

chender Gewährung von Akteneinsicht konkret vorgetragen hätte und dass sich der Be-

troffene bis zum Ablauf der Frist zur Erhebung der Verfahrensrüge weiter um die Akten-

einsicht bemüht hat, sodass die Rüge auch deshalb unzulässig wäre (vgl. KG Berlin, 

Beschluss vorn 12.07.2017 — 3 Ws (B) 166/17; OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 

05.11.2014 -'2 Ss-OWi 1038/14; Beschluss vom 17.06.2013 - 2 Ss OWi 412/13). 

2.  

Soweit der Betroffene eine Verletzung rechtlichen Gehörs sieht (ZA S. 25 ff.), weil.  in der 

Hauptverhandlung gestellte Beweisanträge zurückgewiesen wurden, ist die Rüge; die 

als Verfahrensrüge in der zwingenden.  Form des § 344 Abs. 2 S. 2 StPO i. V. m. §. 80 

- 2 -

Hiergegen richtet sich sein nach §§ 79 Abs. 1 S. 2, 80 Abs. '1, Abs. 2 Nr. 1 OWiG statt

hafter, auch form- und fristgerecht angebrachter und begründeter Antrag auf Zulassung

der Rechtsbeschwerde, der auf die Verletzung rechtlichen Gehörs und die allgemeine

Sachrüge gestützt wird.

Dem Rechtsmittel wird in der Sache ein Erfolg zu versagen sein.

Im Hinblick auf die Höhe der verhängten Geldbuße von nicht mehr als 100,- Euro (§ 80

Abs. 2 Nr. 1 OWiG) ist die Rechtsbeschwerde nur zuzulassen, wenn es geboten ist, die

Nachprüfung der Entscheidung auf Verstöße gegen Rechtsnormen, die nicht zu den

verfahrensrechtlichen im Sinne von § 344 Abs. 2 StPO gehören, zur Fortbildung des

Rechts zu ermöglichen oder das Urteil wegen Versagung rechtlichen Gehörs aufzuhe^

ben (§ 80 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 OWiG).

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben.

1.

Soweit der Betroffene eine vermeintliche Verletzung des rechtlichen Gehörs auf eine

behauptete nicht ausreichend gewährte Akteneinsicht stüt^ (ZA S. 27 ff.), ist diese Rü

ge bereits unzulässig, da der Zulassungsantrag grundsätzlich nicht auf die Versagung

von Akteneinsicht im Vorfeld der Hauptvefhandlung gestützt werden kann (OLG Frank-

furt am Main, Beschlüsse vom 17.10.2012, 2 Ss-OWi 798/12, und vom 12.10.2016, 2

Ss-ÖWi 989/16). Im Übrigen wird auch nicht dargelegt, was der Betroffene bei ausrei

chender Gewährung von Akteneinsicht konkret vorgetragen hätte und dass sich der Be

troffene bis zum Ablauf der Frist zur Erhebung der Verfahrensrüge weiter um die Akten

einsicht bemüht hat, sodass die Rüge auch deshalb unzulässig wäre (vgl. KG Berlin,

Beschluss vom 12.07.2017 - 3 Ws (B) 166/17; OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom

05.11.2014 - 2 Ss-OWi 1038/14; Beschluss vom 17.06.2013 - 2 Ss OWi 412/13).

2.

Soweit der Betroffene eine Verletzung rechtlichen Gehörs sieht (ZA S. 25 ff.), weil.in der

Hauptverhandlung gestellte Beweisanträge zurückgewiesen wurden, ist die Rüge, die

als Verfahrensrüge in der zwingenden Form des § 344 Abs. 2 S. 2 StPO i. V. m. § 80
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Abs. 3 S.. 3 OWiG zu erheben ist (vgl. OLG Frankfurt ,am Main, Beschluss vom 

20.08.2018, 2 Ss-OWi 645/18), schon nicht ordnungsgemäß ausgeführt; 

Eine ordnungsgemäße Rüge der Versagung des. rechtlichen Gehörs erfordert die Dar-

legung, dass das Gericht willkürlich gehandelt hat. Dies liegt bei unberücksichtigt ge-

bliebenen Prozessanträgen der Verteidigung vor, wenn das Amtsgericht unter gleich-

sam willkürlicher Verletzung seiner prozessualen Fürsorgepflicht und/oder des Grund-

satzes eines fairen Verfahrens das unabdingbare Mindestmaß verfassungsrechtlich 

verbürgten rechtlichen Gehörs verletzt hätte (vgl. BVerfG NJW 1992, 2811) oder wird 

bei Maßnahmen angenommen, die auf unsachlichen, sich von den gesetzlichen Maß-

stäben völlig entfernende Erwägungen beruhen und unter keinem Gesichtspunkt ver-

tretbar erscheinen. Denn wegen eines Verstoßes_gpg_en das Willkürgebot kommt ein 

verfassungsrechtliches Eingreifen nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht und nicht 

schon dann, wenn die Rechtsanwendung, -auffassung oder das eingeschlagene Ver-

fahren Fehler aufweist (ständige Rechtsprechung des OLG Frankfurt, siehe nur Be-

schluss vom 17.04.2018, 2 Ss-OWi 1205/17). 

*Ein willkürliches Handeln des Gerichts wird wedet ausdrücklich behauptet, noch darge-

legt. In der Begründungsschrift wird ausdrücklich dargetan, dass die Beweisanträge 

durch das Gericht zur Kenntnis genommen und durch Beschluss zurückgewiesen wur-

de, da sie zur- Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich sind. Allein in dem Vorbrin-

gen, die Rechtsauffassung oder das eingeschlagene Verfahren des Gerichts weise 

Fehler auf oder der gestellte Beweisantrag sei zu Unrecht abgelehnt worden, liegt noch 

nicht die Behauptung einer offensichtlich willkürlichen Entscheidung (vgl. OLG Frankfurt 

am Main, Beschluss vom 08.05.2014 -2 Ss-OWi 366/14-). 

3. 

Die erhobene Sachrüge vermag die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht zu rechtfer-

tigen. Die materiell-rechtliche Überprüfung des Urteils führt nicht zu Rechtsfragen, die 

die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des materiellen Rechts gebieten. 

Die Fortbildung des Rechts besteht darin, bei der Auslegung Von Rechtssätzen und der 

rechtsschöpferischen Ausfüllung von Gesetzeslücken Leitsätze aufzustellen und zu fe-

stigen, sie kommt somit nur bei Rechtsfragen in Betracht, die klärungsbedüi-ftig, d.h. 

noch offen, zweifelhaft oder bestritten sind (Göhler, OWiG, 17. Auflage, § 80 Rn. 3). 
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Abs. 3 S. 3 OWiG zu erheben ist (vgl. OLG Frankfurt am Main. Beschluss vom
20.08.2018, 2 Ss-OWi 645/18), schon nicht ordnungsgemäß ausgeführt;

Eine ordnungsgemäße Rüge der Versagung des^ rechtlichen Gehörs erfordert die Dar
legung, dass das Gericht willkürlich gehandelt hat. Dies liegt bei unberücksichtigt ge
bliebenen Prozessanträgen der Verteidigung vor, wenn das Amtsgericht unter gleich
sam willkürlicher Verletzung seiner prozessualen Fürsorgepflicht und/oder des Grund
satzes eines fairen Verfahrens das unabdingbare Mindestmaß verfassungsrechtlich
verbürgten rechtlichen Gehörs verletzt hätte (vgl. BVerfG NJW 1992, 2811) oder wird
bei Maßnahmen angenommen, die auf unsachlichen, sich von den gesetzlichen Maß
stäben völlig entfernende Erwägungen beruhen und unter keinem Gesichtspunkt ver-

_  tretbaL erscheinen. Denn wegen eines^Verstoßes gegen das Willkt^gebot kommet ein
^  verfassungsrechtliches Eingreifen nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht und nicht

schon dann, wenn die Rechtsanwendung, -auffassung oder das eingeschlagene Ver
fahren Fehler aufweist (ständige Rechtsprechung des OLG Frankfurt, siehe nur Be
schluss vom 17.04.2018, 2 Ss-OWi 1205/17).

Ein willkürliches Handeln des Gerichts wird weder ausdrücklich behauptet, noch darge
legt. In der Begründungsschrift wird ausdrücklich dargetan, dass die Beweisanträge
durch das Gericht zur Kenntnis genommen und durch Beschluss zurückgewiesen wur
de, da sie zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich sind. Allein in dem Vorbrin
gen, die Rechtsauffassung oder das eingeschlagene Verfahren des Gerichts weise
Fehler auf oder der gestellte Beweisantrag sei zu Unrecht abgelehnt worden, liegt noch
nicht die Behauptung einer offensichtlich willkürlichen Entscheidung (vgl. OLG Frankfurt
am Main, Beschluss vom 08.05.2014 -2 Ss-OWi 366/14-).

3.

Die erhobene Sachrüge vermag die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht zu rechtfer
tigen. Die materiell-rechtliche Überprüfung des Urteils führt nicht zu Rechtsfragen, die
die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des materiellen Rechts gebieten.
Die Fortbildung des Rechts besteht darin, bei der Auslegung von Rechtssätzen und der
rechtsschöpferischen Ausfüllung von Gesetzeslücken Leitsätze aufzustellen und zu fe
stigen, sie kommt somit nur bei Rechtsfragen in Betracht, die klärungsbedürftig, d.h.
noch offen, zweifelhaft oder bestritten sind (Göhler, OWiG, 17. Auflage, § 80 Rn. 3).
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Der Zulassungsgrund der Fortbildung des Rechts ist ferner nur dann gegeben, wenn die 

Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung von Rechtsfragen geboten ist, die ent-

scheidungserheblich und auch als abstraktionsfähige Rechtsfragen von praktischer Be-

deutung sind, nicht dagegen, wenn die Rechtsbeschwerde ihren Zweck der Fortbildung 

des Rechts schon deshalb nicht zu erreichen vermag, weil die zur Entscheidung anste-

hende Frage bereits höchstrichterlich entschieden ist (vgl. KK-Hadamitzky, OWiG, 5. 

Auflage, §. 80 Rn. 36 ff.). 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze liegt im vorliegenden Fall ein Zulassungs-

grund nichtsvor. 

Es ist bereits obergerichtlich hinreidhend geklärt, welche Anforderungen an die tatrich- /43K1  

terlichen Feststellungen sowie die Beweiswürdigung und ihre Darstellung in den Ur-

teilsgründen zu stellen sind (BGH NJW 1993, 3081; OLG Frankfurt am Main, Beschluss 

vom 28.03.2013, 2 Ss-OWi 228/13). Es ist auch ausreichend geklärt, dass es sich bei 

Geschwindigkeitsmessungen mit dem Messgerät PoliScanSpeed — ungeachtet der ein-

gesetzten Softwareversion — um ein standardisiertes und amtlich zugelassenes Mess-. 

verfahren handelt (vgl. OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 23.06.2017, 2 Ss-OWi 

542/17). 

Auch sonst wirft das angefochtene Urteil keine Rechtsfragen auf, die einer höchstrich-

terlichen Klärung zugeführt werden müssten. 

Die Überprüfung einer Einzelfallentscheidung durch das Zulassungsverfahren soll gera-

de nicht ermöglicht werden (OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 29.08.2014, 2 Ss-

OWi 795/14). 

Ich beantrage, 

Birdzag 

Staatsanwalt 
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Der Zulassungsgrund der Fortbildung des Rechts Ist ferner nur dann gegeben, wenn die

Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klärung von Rechtsfragen geboten ist, die ent

scheidungserheblich und auch als abstraktionsfähige Rechtsfragen von praktischer Be

deutung sind, nicht dagegen, wenn die Rechtsbeschwerde ihren Zweck der Fortbildung

des Rechts schon deshalb nicht zu erreichen vermag, weil die zur Entscheidung anste

hende Frage bereits höchstrichterlich entschieden ist (vgl, KK-Hadamitzky, OWiG, 5.

Auflage, § 80 Rn. 36 ff.).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze liegt im vorliegenden Fall ein Zulassungs

grund nicht" vor.

Es ist bereits obergerichtlich hinreichend geklärt, welche Anforderungen an die tatrich- ̂

terlichen Feststellungen sowie die Beweiswürdigung und ihre Darstellung in den Ur

teilsgründen zu stellen sind (BGH NJW 1993, 3081; OLG Frankfurt am Main, Beschluss

vom 28.03.2013, 2 Ss-OWi 228/13). Es ist auch ausreichend geklärt, dass es sich bei

Geschwindigkeitsmessungen mit dem Messgerät PoliScanSpeed - ungeachtet der ein

gesetzten Softwareversiön - um ein standardisiertes und amtlich zugelassenes Mess-.

verfahren handelt (vgl. OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 23.06.2017, 2 Ss-OWi

542/17).

Auch sonst wirft das angefochtene Urteil keine Rechtsfragen auf, die einer höchstrich

terlichen Klärung zugeführt werden müssten.

Die Überprüfung einer Einzelfallentscheidung durch das Zulassungsverfahren soll gera

de nicht ermöglicht werden (OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 29.08.2014, 2 Ss-

OWi 795/14).

Ich beantrage,

den Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde zu verwerfen.

k- . 'r'A
^  ̂5 -y _

Birdzag , W yj

Staatsanwalt
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Bei Schriftverkehr und Zahlung Nixe angeben! Danke! 

- 2 Ss-OINI W06/19 -  

In der Bußgeldsache 
gegen Herrn 

ist die Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft vom 21.08.2019 am 03.09.2019 
in der Kanzlei des Verteidigers eingegangen. Es wird wie folgt kurz repliziert: 

1. 
Die Generalstaatsanwaltschaft führt unter anderem aus: 

„ ... Eine ordnungsgemäße Rüge der Versagung des. rechtlichen Gehörs erfordert 
die Darlegung, dass das Gericht willkürlich gehandelt hat. Dies liegt bei unberück-
sichtigt gebliebenen Prozessanträgen der Verteidigung vor, wenn das Amtsgericht 
unter gleichsam willkürlicher Verletzung seiner prozessualen Fürsorgepflicht und/oder 
des Grundsatzes eines fairen Verfahrens das unabdingbare Mindestmaß verfassungs-
rechtlich verbürgten rechtlichen Gehörs verletzt hätte (vgl. BVerfG NJW 1992, 2811) 
oder wird bei Maßnahmen angenommen, die auf unsachlichen, sich von den ge-
setzlichen Maßstäben völlig entfernende Erwägungen beruhen und unter keinem 
Gesichtspunkt vertretbar erscheinen. Denn wegen eines Verstoßes gegen das Will-
kürgebot kommt ein verfassungsrechtliches Eingreifen nur in seltenen Ausnahmefäl-
len in Betracht und nicht schon dann, wenn die Rechtsanwendung, -auffassung 
oder das eingeschlagene Verfahren Fehler aufweist (ständige Rechtsprechung des 
OLG Frankfurt. siehe nur Beschluss vom 17.04.2018, 2 Ss-OWi 1205/17). 

Ein willkürliches Handeln des Gerichts wird weder ausdrücklich behauptet, noch dar-
gelegt. In der Begründungsschrift wird ausdrücklich dargetan, dass die Beweisanträ-
ge durch das Gericht zur Kenntnis genommen und durch Beschluss zurückgewiesen 
wurde, da sie zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich sind. Allein in dem Vor-
bringen, die Rechtsauffassung oder das eingeschlagene Verfahren des Gerichts wei- 
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gSs-QWn006/19-

In der Bußgeldsache
gegen Herrn

Ist die Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft vom 21.08.2019 am 03.09.2019
in der Kanzlei des Verteidigers eingegangen. Es wird wie folgt kurz repliziert:

1.

Die Generalstaatsanwaltschaft führt unter anderem aus:

„... Bne ordnungsgemäße Rüge der Versagung des. rechtlichen Gehörs erfordertdie Dcriegung, doss dos Gericht wlllkOrllch gehandelt hat. Dies liegt bei unbölick-slchtigt gebliebenen Prczessonträgen der Verteidigung vor. wenn das Amtsgerichtunter gleichsam wlllköriicher Verletzung seiner prczessuolen FOrscrgeptlicht und/oder
des Grundsatzes eines fairen Verfahrens das unabdingbare Mindestmaß verfassungsrechtlich verbürgten rechtlichen Gehörs verletzt hätte (vgl. BVerfG NJW 1992,2811)
oder wird bei Maßnahmen angenommen, die auf unsachlichen, sich von den gesetzlichen Maßstäben völlig entfernende Erwägungen beruhen und unter keinernGesichtspunkt vertretbar erscheinen. Denn wegen eines Verstoßes gegen dos Wlll-kurgebct kommt ein verfassungsrechtliches Eingreifen nur in seltenen Ausnahmefäl
len in Betracht und nicht schon dann, wenn die Rechtsanwendung, -auffassung
oder das eingeschlagene Verfahren Fehler aufweist (ständige Rechtsprechung des
OLG Frankfurt, siehe nur Beschluss vom 17.04.2018, 2 Ss-OWI 1205/17).

Ein willkörilches Handeln des Gerichts wird weder cusdröcklich behauptet, nc^ d^-gelegt. In der Begrundungsschrift wird ausdrücklich dargetan, doss die Beweisanträge durch dos Gericht zur Kenntnis genommen und durch Beschluss zurückgewiesen
wurde, da sie zur Erforschung der Wahrheit nicht erforderlich sind. Allein In dem Vorbringen. die Rechtsauffassung oder das eingeschlagene Verfahren des Gerichts wel-
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se Fehler auf oder der gestellte Beweisantrag sei zu Unrecht abgelehnt worden, liegt 
noch nicht die Behauptung einer offensichtlich willkürlichen Entscheidung (vgl. OLG 
Frankfurt am Main, Beschluss vom 08.05.2014 -2 Ss-OWi 366/14-). 

Die Verteidigung machte sich in diesem Fall nicht mehr die Mühe, die von der Ge-
neralstaatsanwaltschaft zitierten Entscheidungen zu überprüfen. Leider kam es in 
der Vergangenheit nur allzu oft vor, dass es sich dabei um die Zitierung von Ent-
scheidungen, denen gänzlich anders gelagerte Sachverhalte zu Grunde lagen, 
handelte. 

2. 
Die Generalstaatsanwaltschaft möchte die von ihr angenommenen Rechtssätze 
auf den konkreten Fall angewendet wissen und meint, der Antrag auf Zulassung der 
Rechtsbeschwerde sei zu verwerfen. 

Die in der Antragsbegründungsschrift vom 01.08.2019 mitgeteilten Verfahrenstatsa-
chen werden dabei von der Generalstaatsanwaltschaft nicht in Abrede gestellt. 
Die Verteidigung geht daher von der Annahme aus, dass diese vom Rechtsbe-
schwerdegericht ebenfalls als zutreffend angenommen werden können. Kurz zu-
sammengefasst ist daher von folgendem Sachverhalt auszugehen: 

Bereits vor der Hauptverhandlung lag dem Bußgeldrichter das vom Betroffenen zum 
Zweck seiner Verteidigung eingeholte Sachverständigengutachten vor. 

Die Richtigkeit des Sachverständigengutachtens ist weder vom Bußgeldrichter noch 
von der Generalstaatsanwaltschaft in Abrede gestellt worden. Insbesondere wur-
den keinerlei Einwendungen gegen die Ausführungen des erfahrenen Sachverstän-
digen und seine Sachkunde erhoben. 

In der Hauptverhandlung stellte der Betroffene unter nochmaliger Vorlage des Gut-
achtens einen darauf beruhenden Beweisantrag. Das Vorliegen von Einwendun-
gen gegen die Verwertbarkeit des Messergebnisses konnte daher ohne Willkür nicht 
in Abrede gestellt werden. Ungeachtet dessen führte der Bußgeldrichter in den 
schriftlichen Urteilsgründen aus, Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Messung seien 
weder ersichtlich, noch seien solche schriftsätzlich vorgetragen worden. 

Das ist nicht nur eine willkürliche Verletzung der prozessualen Fürsorgepflicht. In sol-
chen Fällen steht der Verdacht der Begehung einer Straftat nach § 339 StGB im 
Raum. In einem solchen Fall das Vorliegen zumindest eines Anfangsverdachtes in 
Abrede zu stellen, wäre ebenso eine Verletzung des Willkürverbotes (von der Gene-
ralstaatsanwaltschaft süffisanter Weise als „Willkürgebot" bezeichnet). Es geht um 
eine eklatante Verletzung verfahrensrechtlicher Schutzvorschriften.' An der Zulässig-
keit der Rechtsbeschwerdebegründung ändert sich nichts durch die Tatsache, dass 
si
/
Zhl  die Verteidigung in der Begründungsschrift sehr zurückhaltend äußerte. 

// 

1 z.B. jüngst LG Wuppertal, Urteil vom 19.04. 2018 — 25 KLs 9/14 
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se Fehler auf oder der gestellte Beweisantrag sei zu Unrecht abgelehnt worden, liegt
noch nicht die Behauptung einer offensichtlich willkürlichen Entscheidung (vgl. OLG
Frankfurt am Main, Beschluss vom 08.05.2014-2 Ss-OWi 366/14-).

Die Verteidigung machte sich in diesem Fall nicht mehr die Mühe, die von der Ge
neralstaatsanwaltschaft zitierten Entscheidungen zu überprüfen. Leider kam es in
der Vergangenheit nur allzu oft vor, dass es sich dabei um die Zitierung von Ent
scheidungen, denen gänzlich anders gelagerte Sachverhalte zu Grunde lagen,
handelte.

2.

Die Generalstaatsanwaltschaft möchte die von ihr angenommenen Rechtssätze
auf den konkreten Fall angewendet wissen und meint, der Antrag auf Zulassung der
Rechtsbeschwerde sei zu verwerfen.

Die in der Antragsbegründungsschrift vom 01.08.2019 mitgeteilten Verfahrenstatsa
chen werden dabei von der Generalstaatsanwaltschaft nicht in Abrede gestellt.
Die Verteidigung geht daher von der Annahme aus, dass diese vom Rechtsbe
schwerdegericht ebenfalls als zutreffend angenommen werden können. Kurzzu-
sammengefosst ist daher von folgendem Sachverhalt auszugehen:

Bereits vor der Hauptverhandlung lag dem Bußgeldrichter das vom Betroffenen zum
Zweck seiner Verteidigung eingeholte Sachverständigengutachten vor.

Die Richtigkeit des Sachverständigengutachtens ist weder vom Bußgeldrichter noch
von der Generalstaatsanwaltschaft in Abrede gestellt worden. Insbesondere wur
den keinerlei Einwendungen gegen die Ausführungen des erfahrenen Sachverstän
digen und seine Sachkunde erhoben.

In der Hauptverhandlung stellte der Betroffene unter nochmaliger Vorlage des Gut
achtens einen darauf beruhenden Beweisantrag. Das Vorliegen von Einwendun
gen gegen die Verwertbarkeit des Messergebnisses konnte daher ohne Willkür nicht
in Abrede gestellt werden. Ungeachtet dessen führte der Bußgeldrichter in den
schriftlichen Urteilsgründen aus, Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Messung seien
weder ersichtlich, noch seien solche schriftsätzlich vorgetragen worden.

Das ist nicht nur eine willkürliche Verletzung der prozessualen Fürsorgepflicht. In sol
chen Fällen steht der Verdacht der Begehung einer Straftat nach § 339 StGB im
Raum. In einem solchen Fall das Vorliegen zumindest eines Anfangsverdachtes in
Abrede zu stellen, wäre ebenso eine Verletzung des Willkürverbotes (von der Gene
ra Istaatsonwaltsc hott süffisanter Weise als „Willkürgebot" bezeichnet). Es geht um
eine eklatante Verletzung verfahrensrechtlicher Schutzvorschriften.' An derZulässig-
keit der Rechtsbeschwerdebegründung ändert sich nichts durch die Tatsache, dass
SCT die Verteidigung in der Begründungsschrift sehr zurückhaltend äußerte.

z.B. jüngst LG Wuppertal, Urteil vom 19.04. 2018 - 25 KLs 9/14



OWiG, § 473 Abs. 1 StPO). 

t 
Dr. Roller 
Richter am Oberlandesgericht 

Stesstfei 
brlßwelesgeriche 

änleuhigetAf Aifeetft 163 

2 Ss-OWi 1006/19  
220 OWi 8100 Js 1798/19 
AG Darmstadt 

 

EINGEGANGEN 

0 / März 2020 

RA Ironie Döhmer  

OBERLANDESGERICHT FRANKFURT AM MAIN 

BESCHLUSS 
In der Bußgeldsache 

gegen 

geboren am 
wohnhaft: 

Verteidiger: Rechtsanwalt Döhmer, Schöffengrund, 

wegen Verkehrsordnungswidrigkeit 

hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Senat für Bußgeldsachen — 

durch den Einzelrichter am 12. Februar 2020 beschlossen: 

1. Der Antrag des Betroffenen auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gegen 

das Urteil des Amtsgerichts Darmstadt vom 11. Juni 2019 wird auch 

Berücksichtigung seiner Gegenerklärung vom 4. September 2019 

verworfen, weil eine Nachprüfung der Entscheidung weder zur 

Fortbildung des sachlichen Rechts noch wegen einer Versagung des 

rechtlichen Gehörs geboten ist (§ 80 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 OWiG). 

2. Damit gilt die Rechtsbeschwerde als zurückgenommen (§ 80 Abs. 4 

Satz 4 OWiG). 

3. Die Kosten des Verfahrens hat der Betroffene zu tragen (§ 46 Abs. 1 

2 Ss^QWi 1006/19

220 OWi 8100 Js 1798/19
AG Darmstadt

EINGEGANGEN

OZHärz 2020

RA Tronje Döhmer

OBERLANDESGERIGHT FRANKFURT AM MAIN

BESCHLÜSS

In der Bußgeldsache

gegen

wegen

geboren am
wohnhaft:

Verteidiger: Rechtsanwalt Döhmer, Schöffengrund,

Verkehrsordnungswidrigkeit

hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Senat für Bußgeldsachen ~
durch den Einzelrichter am 12. Februar 2020 beschlossen:

1. Der Antrag des Betroffenen auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gegen
das Urteil des Amtsgerichts Darmstadt vom 11. Juni 2019 wird auch
Berücksichtigung seiner Gegenerklärung vom 4. September 2019
venA^orfen, weil eine Nachprüfung der Entscheidung weder zur
Fortbildung des sachlichen Rechts noch wegen einer Versagung des
rechtlichen Gehörs geboten ist (§ 80 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 OWiG).

2. Damit gilt die Rechtsbeschwerde als zurückgenommen (§ 80 Abs. 4
Satz 4 OWiG).

3. Die Kosten des Verfahrens hat der Betroffene zu tragen (§ 46 Abs. 1
OWiG. § 473 Abs. 1 StPO)

Dr. Roller
Richter am Oberlandesgericht
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